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I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 2 

Raumordnungsziele und -grundsätze 

(1) Die Raumordnung hat insbesondere folgende Ziele: 

 1. den umfassenden Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen sowie die 

Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen Naturhaushaltes; 

 2. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für sozial gerechte 

Lebensverhältnisse und die kulturelle Entfaltung; 

 2a. die Vermeidung und Verminderung des Risikos von Naturgefahren für bestehende und 

künftige Siedlungsräume; 

 3. die Sicherung oder Verbesserung einer Siedlungsstruktur, die mit der 

Bevölkerungsdichte eines Gebietes und seiner ökologischen und wirtschaftlichen 

Tragfähigkeit im Einklang steht, auch unter Bedachtnahme auf die infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen sowie die Stärkung des ländlichen Raumes durch die Sicherung 

entsprechender räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere unter 

Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung; 

 4. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine 

leistungsfähige Wirtschaft einschließlich der Sicherung der natürlichen Ressourcen 

sowie die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 

notwendigen Gütern und Dienstleistungen, insbesondere in Krisenzeiten; 

 5. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzung für eine existenz- und 

leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft, insbesondere die Verbesserung der 

Agrarstruktur; 

 6. die sparsame Grundinanspruchnahme bei Nutzungen jeder Art sowie die bestmögliche 

Abstimmung der jeweiligen Widmungen; 

 7. die Vermeidung von Zersiedelung; 

 8. die Sicherung und Verbesserung einer funktionsfähigen Infrastruktur, insbesondere 

durch die Integration und den Einsatz von erneuerbarer Energie; 

 9. die Schaffung und Erhaltung von Freiflächen für Erholung und Tourismus; 

 10. die Erhaltung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie eine umfassende 

Dorf- und Stadtentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung der Stadt- 

und Ortskerne; unvermeidbare Eingriffe in die Landschaft sind durch entsprechende 

landschaftspflegerische Maßnahmen bestmöglich auszugleichen. 

(2) Die Ordnung des Gesamtraumes ist auf seine Teilräume abzustimmen. Ordnende 

Maßnahmen in Teilräumen haben sich der Ordnung des Gesamtraumes einzufügen. Bei der 

Planung und Umsetzung von ordnenden Maßnahmen in benachbarten Teilräumen ist zur 

Abstimmung solcher Maßnahmen auf die Planungen der angrenzenden Bundesländer und 

des benachbarten Auslandes möglichst Bedacht zu nehmen. Dem Schutz und der Erhaltung 

der Umwelt ist der Vorrang einzuräumen. 

(3) Bei Planungen und Maßnahmen innerhalb einzelner Sachbereiche (Fachplanungen) 

sind ihre Auswirkungen auf andere Sachbereiche zu berücksichtigen, um spätere 
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Nutzungskonflikte zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist weiters auch insbesondere 

darauf Bedacht zu nehmen, dass zwischen den unter den Anwendungsbereich der Seveso III-

Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden 

und Gebieten, wasserwirtschaftlichen Planungs-, Schutz- und Schongebieten, 

Erholungsgebieten und - soweit möglich - Hauptverkehrswegen andererseits ein 

angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt; unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvolle bzw. besonders empfindliche Gebiete in der 

Nachbarschaft von unter den Anwendungsbereich der Seveso III-Richtlinie fallenden 

Betrieben sind erforderlichenfalls durch angemessene Sicherheitsabstände oder durch andere 

relevante Maßnahmen zu schützen. Als öffentlich genutzte Gebiete im Sinn dieser 

Bestimmung gelten insbesondere Flächen, die für öffentliche Bauwerke, Büro- und 

Verwaltungsgebäude, Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Veranstaltungsgebäude, 

Tourismusbetriebe oder Freizeiteinrichtungen bestimmt sind.  

(4) Planungen und Maßnahmen der Gebietskörperschaften und anderer Planungsträger 

sind zur Vermeidung von Fehlentwicklungen insbesondere im Bereich der 

Siedlungsentwicklung, der Standortplanung für die Wirtschaft, des Landschafts- und 

Umweltschutzes sowie des Verkehrs, durch den rechtzeitigen Austausch von Informationen 

und Planungsgrundlagen aufeinander abzustimmen. 

II. ABSCHNITT 

Überörtliche Raumordnung 

§ 13 

Verfahren 

(1) Raumordnungsprogramme und Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 sind einer 

Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie geeignet sind, 

 1. Grundlage für ein Projekt zu sein, das gemäß dem Anhang 1 des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2018BGBl. Nr. 697/1993 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2005, einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, oder 

 2. Europaschutzgebiete (§ 24 Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001) erheblich 

zu beeinträchtigen. 

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn es sich um geringfügige 

Änderungen von Raumordnungsprogrammen und Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 oder um 

die Nutzung kleiner Gebiete handelt. Die Landesregierung kann dazu mit Verordnung nähere 

Bestimmungen einschließlich der erforderlichen Schwellen- und Grenzwerte erlassen, wobei 

insbesondere die im Abs. 2 genannten Kriterien zu berücksichtigen sind. 

(2) Raumordnungsprogramme und Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6, für die nicht bereits 

eine Pflicht zur Umweltprüfung nach Abs. 1 besteht, sind nur dann einer Umweltprüfung zu 

unterziehen, wenn sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck 

dieser Beurteilung hat eine Umwelterheblichkeitsprüfung auf der Grundlage von einheitlichen 

Prüfkriterien zu erfolgen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. die Größenordnung, mit der die Planung für andere Programme oder Pläne oder für 

Projekte und andere Tätigkeiten in Bezug auf deren Standort, Art, Größe und 
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Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen 

Rahmen setzt; 

 2. die Bedeutung der Planung für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, 

insbesondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung sowie für die 

Planung relevanten Umweltprobleme; 

 3. die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 

 4. der kumulative und grenzüberschreitende Charakter, der Umfang und die räumliche 

Ausdehnung der Auswirkungen, sowie die Auswirkungen auf die unter dem 

Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders geschützten Gebiete; 

 5. die Risken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt; 

 6. die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets. 

Die Landesregierung hat einheitliche Prüfkriterien einschließlich der dazu erforderlichen 

Schwellen- und Grenzwerte durch Verordnung festzulegen. 

(3) Vor der Erlassung oder Änderung der Raumordnungsprogramme sowie der 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 hat die Landesregierung folgenden Stellen oder 

Institutionen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben: 

 1. den in Betracht kommenden Bundesdienststellen; 

 2. den Landesregierungen anderer Bundesländer, soweit deren Interessen berührt 

werden; 

 3. den betroffenen Gemeinden und Regionalverbänden; 

 4. der Wirtschaftskammer Oberösterreich; 

 5. der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich; 

 6. der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich; 

 7. der Oö. Umweltanwaltschaft; 

 8. sonstigen Körperschaften öffentlichen Rechts, von denen bekannt ist, dass ihre 

Interessen berührt werden. 

Zur Frage der Umwelterheblichkeit gemäß Abs. 1 und 2 und zur Frage des erforderlichen 

Prüfungsumfangs des Umweltberichts gemäß Abs. 5 Z 1 ist eine Stellungnahme der Oö. 

Umweltanwaltschaft einzuholen.  

(4) Das Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung ist in den jeweiligen Planungsberichten 

zu dokumentieren. Ergibt die Umwelterheblichkeitsprüfung, dass der Plan keiner 

Umweltprüfung zu unterziehen ist, ist diese Feststellung einschließlich der dafür maßgeblichen 

Gründe beim Amt der Landesregierung und den von der Planung jeweils betroffenen 

Bezirkshauptmannschaften binnen einer Frist von vier Wochen zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen; auf diese Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel beim Amt der 

Landesregierung und bei den von der Planung jeweils betroffenen Bezirkshauptmannschaften 

sowie im Internet hinzuweisen. 

(5) Für die Umweltprüfung gelten zusätzlich zu den sonstigen Verfahrensschritten 

folgende verfahrensrechtliche Besonderheiten: 

 1. Auf Grund des festgestellten erforderlichen Prüfungsumfangs ist ein Umweltbericht zu 

erstellen. Darin sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die die 

Verwirklichung der Planung auf die Umgebung hat, einschließlich der Ergebnisse der 
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Prüfung von möglichen, vernünftigen Alternativen darzustellen und zu bewerten, wobei 

insbesondere die Kriterien des Anhangs I der SUP-Richtlinie zu berücksichtigen sind. 

 2. Der Umweltbericht ist als Bestandteil des jeweiligen Planungsberichts gemeinsam mit 

der Planung beim Amt der Landesregierung und bei den von der Planung jeweils 

betroffenen Bezirkshauptmannschaften zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Auf die 

Planauflage ist durch Anschlag an der Amtstafel beim Amt der Landesregierung und 

bei den von der Planung jeweils betroffenen Bezirkshauptmannschaften sowie im 

Internet hinzuweisen; gleichzeitig ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, zum 

Planungsbericht innerhalb von acht Wochen Stellung zu nehmen. 

 3. Bei zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen auch außerhalb des 

Landesgebiets sind die davon betroffenen Nachbarstaaten vor Auflage der Planung 

und vor Beschlussfassung gesondert zur Abgabe einer Stellungnahme unter 

Gewährung einer angemessenen Frist einzuladen. 

 4. Bei der Beschlussfassung der Planung ist auf die Stellungnahmen zu den 

Umweltauswirkungen sowie auf die Ergebnisse des Umweltberichts Rücksicht zu 

nehmen. 

 5. Der Planungsbericht hat eine zusammenfassende Erklärung zu enthalten, wie 

Umwelterwägungen in die Planung einbezogen und wie der Umweltbericht und die 

Stellungnahmen zu Umweltauswirkungen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt 

worden sind, sowie welche allfälligen Maßnahmen zur Überwachung gemäß Abs. 6 zu 

ergreifen sind; der Planungsbericht und die zusammenfassende Erklärung sind nach 

Beschlussfassung des Plans beim Amt der Landesregierung und den von der Planung 

jeweils betroffenen Bezirkshauptmannschaften binnen einer Frist von vier Wochen zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen; auf diese Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel 

beim Amt der Landesregierung und bei den von der Planung jeweils betroffenen 

Bezirkshauptmannschaften sowie im Internet hinzuweisen. 

 6. Den von erheblichen Umweltauswirkungen betroffenen Nachbarstaaten ist eine 

Ausfertigung des Planungsberichts und der erforderlichen Planunterlagen zu 

übermitteln. 

(6) Die Landesregierung hat die Ausführungen von Planungen, für die eine Umweltprüfung 

durchgeführt wurde, zu überwachen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 

Maßnahmen zu ergreifen, wenn auf Grund der Verwirklichung der Planungen 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt drohen oder bereits eingetreten 

sind. 

III. ABSCHNITT 

Örtliche Raumordnung 

§ 15 

Aufgabe 

(1) Aufgabe der örtlichen Raumordnung ist insbesondere: 

 1. die Raumforschung der Gemeinde, das ist die Untersuchung der natürlichen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie die Beobachtung ihrer 

Veränderung; 
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 2. die Gemeindeplanung, das sind alle Maßnahmen zur Ordnung des Gemeindegebietes, 

insbesondere die Erstellung und Änderung des Flächenwidmungsplanes und der 

Bebauungspläne unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Raumforschung; 

 3. die Koordinierung der Planungen, das ist die Abstimmung von Planungen zwischen 

Gemeinde und anderen Planungsträgern; 

 4. die Beratung von sonstigen Planungsträgern bei raumbedeutsamen Maßnahmen; 

 5. die Wahrung der Gemeindeinteressen bei Planungen des Bundes, des Landes, der 

Region sowie benachbarter Gemeinden. 

(2) Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Aufgaben der örtlichen 

Raumordnung durch privatwirtschaftliche Maßnahmen, insbesondere 

Baulandsicherungsverträge, zu unterstützen (aktive Bodenpolitik). Entsprechend dem 

voraussehbaren Bedarf ist dabei insbesondere auf die Vorsorge für Wohnungen und für die 

Ansiedlung von Betrieben Bedacht zu nehmen.  

§ 16 

Privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Baulandsicherung 

(1) Als privatwirtschaftliche Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 2 kommen insbesondere 

in Betracht: 

 1. Vereinbarungen der Gemeinde mit den Grundeigentümern über die zeitgerechte und 

widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken sowie die Tragung von die Grundstücke 

betreffenden Infrastrukturkosten; dabei ist sicherzustellen, dass auch unter 

Berücksichtigung der nach anderen landesgesetzlichen Vorschriften einzuhebenden 

Beiträge die voraussichtlich tatsächlich anfallenden Kosten nicht überschritten werden; 

 2. Vereinbarungen der Gemeinde mit den Grundeigentümern über den Erwerb von 

Grundflächen durch die Gemeinde, insbesondere um den örtlichen Bedarf an 

Baugrundstücken decken zu können. Dabei ist sicherzustellen, dass dem 

Grundstückseigentümer für diese Flächen jedenfalls ein angemessener Preis 

angeboten wird, wobei als angemessen ein Preis anzusehen ist, der zumindest die 

Hälfte des ortsüblichen Verkehrswerts beträgt; dieses Mindestentgelt darf durch 

Neben- und Zusatzvereinbarungen nicht unterschritten werden. Diese Einschränkung 

darf sich nur auf die Hälfte der für die Umwidmung vorgesehenen Grundstücksflächen 

beziehen; 

 2. der Erwerb von Grundflächen durch die Gemeinde, insbesondere um den örtlichen 

Bedarf an Baugrundstücken zu ortsüblichen Preisen decken zu können; 

 3. Vereinbarungen zur Sicherung des förderbaren Wohnbaus, soweit für diesen Zweck in 

der Gemeinde ein Bedarf besteht und dafür Flächen vorbehalten werden sollen. Die 

Vereinbarungen haben sicherzustellen, daß je Grundstückseigentümer höchstens die 

Hälfte der für die Umwidmung vorgesehenen Grundstücksfläche zum Zweck der 

Widmung für den förderbaren mehrgeschossigen Wohnbau oder für Gebäude in 

verdichteter Flachbauweise (§ 22 Abs. 1) der Gemeinde angeboten werden muß. Dem 

Grundstückseigentümer muß für diese Flächen jedenfalls ein angemessener Preis 

angeboten werden, wobei als angemessen ein Preis anzusehen ist, der zumindest die 

Hälfte des ortsüblichen Verkehrswerts beträgt; dieses Mindestentgelt darf durch 

Neben- und Zusatzvereinbarungen nicht unterschritten werden.  
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(2) Die Gemeinde hat bei der Gestaltung der Vereinbarungen auf die Gleichbehandlung 

der in Betracht kommenden Grundeigentümer zu achten. 

(3) Nach Maßgabe der im Voranschlag des Landes vorgesehenen finanziellen Mittel hat 

das Land Oberösterreich der Gemeinde zur Unterstützung der Maßnahmen der aktiven 

Bodenpolitik Förderungen zu gewähren.  

§ 18 

Flächenwidmungsplan 

Flächenwidmungsplan mit örtlichem Entwicklungskonzept 

(1) Jede Gemeinde hat in Durchführung der Aufgaben der örtlichen Raumordnung durch 

Verordnung den Flächenwidmungsplan zu erlassen, weiterzuführen und regelmäßig zu 

überprüfen. Der Flächenwidmungsplan besteht aus 

 1. dem Flächenwidmungsteil und 

 2. dem örtlichen Entwicklungskonzeptteil (örtliches Entwicklungskonzept). 

Das örtliche Entwicklungskonzept ist auf einen Planungszeitraum von fünfzehnzehn Jahren, 

der Flächenwidmungsteil auf einen solchen von siebenfünf Jahren auszulegen.  

(2) Das örtliche Entwicklungskonzept ist Grundlage des Flächenwidmungsteiles sowie der 

Bebauungsplanung und hat die längerfristigen Ziele und Festlegungen der örtlichen 

Raumordnung zu enthalten.  

(3) Das örtliche Entwicklungskonzept ist eine zeichnerische Darstellung 

(Entwicklungsplan) mit den gegebenenfalls notwendigen ergänzenden textlichen 

Festlegungen im unbedingt erforderlichen Ausmaß. Der Plan hat - unter Berücksichtigung 

eines wirksamen Umweltschutzes - grundsätzliche Aussagen zur Gemeindeentwicklung für 

das gesamte Gemeindegebiet zu folgenden Themen zu enthalten: 

 1. die Planung der weiteren Siedlungsentwicklung, die durch Unterteilung der 

bestehenden, erweiterbaren Siedlungsbereiche in folgende Entwicklungskategorien 

vorzunehmen ist: 

 a) prioritäre Siedlungsschwerpunkte, bei denen im Anschluss an bestehende 

Siedlungsstrukturen Innen- und Außenentwicklungen grundsätzlich möglich sind; 

das sind in der Regel der Hauptort bzw. vergleichbar ausgestattete 

Siedlungsschwerpunkte, die eine entsprechende Nutzungsmischung, Verdichtung 

und Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen bzw. gewerblichen 

Versorgungseinrichtungen aufweisen; 

 b) ergänzende Siedlungsschwerpunkte, bei denen Abrundungen und 

Innenentwicklungen grundsätzlich möglich, Außenentwicklungen jedoch nur in einem 

eingeschränkten, fachlich vertretbaren Ausmaß zulässig sind; das sind bestehende 

Siedlungsschwerpunkte mit Potential zur Verdichtung bzw. zur Erweiterung mit 

bestehender oder geplanter Siedlungsinfrastruktur; die Zahl der ergänzenden 

Siedlungsschwerpunkte pro Gemeinde hat sich an der Größe und Struktur der 

Gemeinde zu orientieren; 

 c) periphere Siedlungsbereiche, bei denen ortschaftsbezogene oder räumlich konkrete 

Abrundungen und Innenentwicklungen von in der Regel bis zu 2.000 m2 

grundsätzlich möglich sind; 

 2. die betrieblichen bzw. sonstigen Baulandentwicklungen (zB Sonderfunktionen); 
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 3. die Frei- und Grünraumplanungen (beispielsweise Neuaufforstungsgebiete, 

landschaftliche Vorrangzonen unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie, des 

Landschaftsbildes und der Landwirtschaft, Frei- und Erholungsflächen, 

Grünverbindungen); 

 4. die Verkehrsplanungen mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde im 

Bereich der örtlichen Verkehrserschließung sowie 

 5. die technische und soziale Infrastruktur. 

Darüber hinaus ist die Darstellung von besonderen Entwicklungsschwerpunkten der 

Gemeinde (zB große Gewerbestandorte oder Ortszentren) in einem Detailplan als Ausschnitt 

des Entwicklungsplans zulässig. Im Detailplan ist die räumliche und funktionale Gliederung 

dieser Entwicklungsflächen im Hinblick auf die künftige Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung 

einschließlich der Festlegung von Funktionen und Entwicklungszielen abzubilden. Dabei 

dürfen die konkret ausgewiesenen Flächen für Wohnzwecke in Summe den fünfjährigen 

Baulandbedarf nicht überschreiten. 

(3) Das örtliche Entwicklungskonzept besteht aus einer zeichnerischen Darstellung 

(Funktionsplan) und den gegebenenfalls notwendigen ergänzenden textlichen Festlegungen; 

es hat jedenfalls grundsätzliche Aussagen zu enthalten über: 

 1. das Baulandkonzept, das 

 a) den künftigen Baulandbedarf, 

 b) die räumliche und funktionelle Gliederung des Baulands im Hinblick auf die künftige 

Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung einschließlich der Festlegung von Funktionen 

und Entwicklungszielen, 

 c) die technische und soziale Infrastruktur und 

 d) die Sicherung eines wirksamen Umweltschutzes 

festlegt; die abschätzbare Entwicklung möglicher Baulanderweiterungen ist im 

Funktionsplan darzustellen, wobei der generelle Ausschluss bestimmter 

Baulandkategorien zulässig ist; 

 2. das Verkehrskonzept mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde im 

Bereich der örtlichen Verkehrserschließung; 

 3. das Grünlandkonzept, das 

 a) die natürlichen Voraussetzungen und Umweltbedingungen, 

 b) die landschaftlichen Vorrangzonen unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie, 

des Landschaftsbildes und der Landwirtschaft, 

 c) die Frei- und Erholungsflächen und 

 d) die Neuaufforstungsgebiete 

festlegt. 

(4) Der Flächenwidmungsplan darf den Raumordnungsprogrammen und Verordnungen 

gemäß § 11 Abs. 6 nicht widersprechen.  

(5) In Übereinstimmung mit den Zielen und Festlegungen des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes ist im Flächenwidmungsteil (Abs. 1 zweiter Satz Z 1) für das gesamte 

Gemeindegebiet auszuweisen, welche Flächen als Bauland (§ 21 bis § 23), als 

Verkehrsflächen (§ 29) oder als Grünland (§ 30) gewidmet werden. Die Gemeinde hat dabei 

auf Planungen benachbarter Gemeinden und anderer Körperschaften öffentlichen Rechtes 
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sowie auf raumbedeutsame Maßnahmen anderer Planungsträger möglichst Bedacht zu 

nehmen.  

(6) Für verschiedene räumlich übereinanderliegende Ebenen desselben Planungsraumes 

können verschiedene Widmungen festgelegt werden. 

(7) Bei der Erlassung, Änderung oder regelmäßigen Überprüfung des 

Flächenwidmungsplanes hat die Gemeinde festgelegte Planungen des Bundes und des 

Landes zu berücksichtigen; solche Planungen sind überdies im Flächenwidmungsplan 

ersichtlich zu machen; dies gilt für festgelegte Flächennutzungen (wie Flugplätze, 

Eisenbahnen, Bundesstraßen, Verkehrsflächen des Landes, Wald entsprechend der 

forstrechtlichen Planung, Ver- und Entsorgungsleitungen, Erdgasspeicher) und 

Nutzungsbeschränkungen (wie Bannwälder, wasserrechtliche Schutz- und Schongebiete, 

Schutzzonen für Straßen, Sicherheitszonen für Flugplätze, Bauverbots- und Feuerbereiche 

bei Eisenbahnen, Naturschutzgebiete, Objekte unter Denkmalschutz, Schutzstreifen für ober- 

und unterirdische Leitungen, Bergbaugebiete, Gefahrenzonenpläne gemäß Forstgesetz 1975 

und Wasserrechtsgesetz 1959 sowie festgelegte Hochwasserabflussgebiete). Auch für 

Flächen, auf denen überörtliche Planungen ersichtlich zu machen sind, sind Widmungen 

gemäß Abs. 5 festzulegen.  

(8) Die Grundlagenforschung zur Erstellung bzw. Änderung des örtlichen 

Entwicklungskonzepts hat jedenfalls als zeichnerische Darstellung in Form von drei 

Grundlagenplänen zu den Themen Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumstruktur mit den 

ergänzenden textlichen Festlegungen zu erfolgen. 

§ 20 

Form und Kundmachung des Flächenwidmungsplanes 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung näher zu regeln, wie der 

Flächenwidmungsplan zu gestalten und zu gliedern ist, welche Planzeichen und Materialien 

zu verwenden sind, welchen Maßstab die zeichnerischen Darstellungen aufzuweisen haben 

und wie Ersichtlichmachungen darzustellen sind. Die Verordnung kann auch vorsehen, dass 

für einen bestimmten Bereich an der Gemeindegrenze die Widmungen der 

Flächenwidmungsteile bzw. die wesentlichen Inhalte der örtlichen Entwicklungskonzepte der 

Nachbargemeinden darzustellen sind. Dazu sind die benachbarten Gemeinden über 

bestehende Widmungen zu informieren. 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung näher zu regeln, wie der 

Flächenwidmungsplan zu gestalten und zu gliedern ist, welche Planzeichen und Materialien 

zu verwenden sind und welchen Maßstab die zeichnerischen Darstellungen aufzuweisen 

haben. Die Verordnung kann auch vorsehen, daß für einen bestimmten Bereich an der 

Gemeindegrenze die Widmungen und Funktionen des Flächenwidmungsplanes der 

Nachbargemeinden darzustellen sind. Dazu sind die benachbarten Gemeinden über 

bestehende Widmungen zu informieren. 

(2) Der Flächenwidmungsplan ist nach Inkrafttreten beim Gemeindeamt (Magistrat) zur 

Einsicht aufzulegen. Dabei hat ein Übersichtsplan samt einem Verzeichnis der Änderungen 

den jeweils letzten Stand des Flächenwidmungsplanes auszuweisen. Diesem Übersichtsplan 

sowie dem Verzeichnis kommt keine rechtliche Wirkung zu. 
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(3) Die Gemeinde hat den Flächenwidmungsplan alle fünfzehnzehn Jahre grundlegend zu 

überprüfen (§ 33 Abs. 1). Ergibt sich nach Durchführung der Kundmachung gemäß § 33 

Abs. 1 und der Befassung des Gemeinderates kein Änderungsbedarf, ist der 

Flächenwidmungsplan spätestens nach zehn Jahren in seiner letzten Fassung, einschließlich 

der festgelegten Planungen des Bundes und des Landes gemäß § 18 Abs. 7, neu 

kundzumachen. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 und 3 bis 5. Die 

Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der Plan nicht der letzten Fassung entspricht 

oder die festgelegten Planungen des Bundes und des Landes unvollständig oder fehlerhaft 

sind. 

(4) Spätestens nach Ablauf des siebenjährigen Planungszeitraums gemäß § 18 Abs. 1 

letzter Satz hat die Gemeinde den Flächenwidmungsteil in seiner letzten Fassung als 

Verordnung neu kundzumachen. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 

und 3 bis 5. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der Plan nicht der letzten 

Fassung entspricht oder die festgelegten Planungen des Bundes und des Landes 

unvollständig oder fehlerhaft sind. 

(4) Ist es erforderlich und zweckmäßig, spätestens aber nach Ablauf des fünfjährigen 

Planungszeitraums gemäß § 18 Abs. 1 letzter Satz, hat die Gemeinde den 

Flächenwidmungsteil in seiner letzten Fassung als Verordnung neu kundzumachen. Abs. 3 

zweiter bis vierter Satz gelten sinngemäß. 

§ 21 

Bauland 

(1) Als Bauland dürfen nur Flächen vorgesehen werden, die sich auf Grund der natürlichen 

und der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Bebauung eignen. Sie müssen dem 

Baulandbedarf der Gemeinde entsprechen, den die Gemeinde für einen Planungszeitraum 

von fünf Jahren erwartet. Flächen, die sich wegen der natürlichen Gegebenheiten (wie 

Grundwasserstand, Hochwassergefahr, Steinschlag, Bodenbeschaffenheit, Rutschungen, 

Lawinengefahr) für eine zweckmäßige Bebauung nicht eignen, dürfen nicht als Bauland 

gewidmet werden. Das gilt auch für Gebiete, deren Aufschließung unwirtschaftliche 

Aufwendungen für die kulturelle, hygienische, Verkehrs-, Energie- und sonstige Versorgung 

sowie für die Entsorgung erforderlich machen würde. 

(1a) Flächen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich sowie Flächen in roten Zonen 

gemäß Forstgesetz 1975 oder Wasserrechtsgesetz 1959 dürfen nicht als Bauland gewidmet 

werden. Dies gilt auch für ehemals rote Zonen und für aufgeschüttete Flächen in roten oder 

ehemals roten Zonen, soweit diese Zonen in einem Gefahrenzonenplan gemäß Forstgesetz 

1975 oder Wasserrechtsgesetz 1959 dargestellt sind. Flächen im 100 jährlichen 

Hochwasserabflussbereich dürfen nicht als Bauland gewidmet werden, es sei denn, dass 

 1. Hochwasserabfluss- und Rückhalteräume dadurch nicht maßgeblich beeinträchtigt 

werden und ein Ausgleich für verloren gehende Retentionsräume nachgewiesen wird 

sowie 

 2. das Bauland dadurch nicht um Bereiche mit erheblich höherem Gefahrenpotential 

erweitert wird. 

Ausgenommen von diesen Verboten sind jeweils Flächen für Bauwerke, die auf Grund ihrer 

Funktion ungeachtet einer Hochwassergefährdung an bestimmten Standorten errichtet 
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werden müssen (zB Schifffahrtseinrichtungen), sowie Flächen für bauliche Maßnahmen 

geringer Größe und von untergeordnetem Umfang für touristische Nutzungen.  

(2) Soweit erforderlich und zweckmäßig, sind im Bauland gesondert zu widmen: 

 1. Wohngebiete (§ 22 Abs. 1); 

 1a. Gebiete für den sozialen Wohnbau (§ 22 Abs. 1a); 

 2. Dorfgebiete (§ 22 Abs. 2); 

 3. Kurgebiete (§ 22 Abs. 3); 

 4. Kerngebiete (§ 22 Abs. 4); 

 5. gemischte Baugebiete (§ 22 Abs. 5); 

 6. Betriebsbaugebiete (§ 22 Abs. 6); 

 7. Industriegebiete (§ 22 Abs. 7); 

 8. Ländeflächen (§ 23 Abs. 1); 

 9. Zweitwohnungsgebiete (§ 23 Abs. 2); 

 10. Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23 Abs. 3); 

 11. Sondergebiete des Baulandes (§ 23 Abs. 4). 

Ihre Lage ist so aufeinander abzustimmen, dass sie sich gegenseitig möglichst nicht 

beeinträchtigen (funktionale Gliederung) und ein möglichst wirksamer Umweltschutz erreicht 

wird. Insbesondere ist darauf Bedacht zu nehmen, dass zwischen gewidmeten oder ersichtlich 

gemachten Betrieben im Sinn der Seveso III-Richtlinie einerseits und Wohngebieten, öffentlich 

genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und - soweit möglich - 

Hauptverkehrswegen andererseits ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt; 

unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. besonders 

empfindliche Gebiete in der Nachbarschaft von gewidmeten oder ersichtlich gemachten 

Betrieben im Sinn der Seveso III-Richtlinie sind erforderlichenfalls durch angemessene 

Sicherheitsabstände oder durch andere relevante Maßnahmen zu schützen. Soweit dies zur 

Verwirklichung der vorstehend genannten Ziele erforderlich ist, sind in den jeweiligen Gebieten 

Schutz- oder Pufferzonen vorzusehen. Zur Ermittlung des angemessenen 

Sicherheitsabstands haben Betreiberinnen bzw. Betreiber von Betrieben, die unter den 

Anwendungsbereich der Seveso III-Richtlinie fallen, den Gemeinden sowie den Dienststellen 

des Landes auf Verlangen ausreichende Informationen zu den vom Betrieb ausgehenden 

Risiken als Grundlage für Entscheidungen über die Ansiedlung neuer Betriebe oder 

hinsichtlich neuer Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe zu übermitteln.  

(2a) Teile eines Betriebes, die sich emissionsseitig wesentlich von der Betriebstype dieses 

Betriebes unterscheiden (wie Büro- oder Lagernutzungen), können auch in einer 

Widmungskategorie, die nicht der Betriebstype dieses Betriebes entspricht, errichtet werden, 

wenn sie für sich gesehen in der betreffenden Widmungskategorie zulässig sind.  

(3) Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinträchtigungen und zur Erreichung eines möglichst 

wirksamen Umweltschutzes kann die Landesregierung durch Verordnung festlegen, 

 1. welche bestimmte Arten von Betrieben (Betriebstypen) in den Widmungskategorien 

gemäß Abs. 2 Z 1 bis 7 errichtet werden dürfen und 

 2. welche Abstände dabei von den Widmungsgrenzen einzuhalten sind. Die Beurteilung 

der Betriebstype hat auf Grund der Art der herkömmlicherweise und nach dem 

jeweiligen Stand der Technik verwendeten Anlagen und Einrichtungen und der Art und 
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des Ausmaßes der von solchen Betrieben üblicherweise verursachten Emissionen zu 

erfolgen. 

(4) An einem bestehenden Gewerbebetrieb, der sich in einem Gebiet gemäß § 21 Abs. 2 

Z 1 bis 6 befindet, in dem er auf Grund der Bestimmungen dieses Landesgesetzes oder auf 

Grund einer Änderung der Widmung nicht mehr errichtet werden dürfte, dürfen im Rahmen 

der Bauvorschriften bewilligungs- und anzeigepflichtige Maßnahmen vorgenommen werden, 

wenn dadurch die durch Verordnung der Landesregierung für die einzelnen 

Widmungskategorien festgelegten Grenzwerte für Emissionen und Immissionen nicht 

überschritten werden. Die Grenzwerte sind nach dem jeweiligen Stand der Technik 

festzulegen; bei der Festlegung von Grenzwerten für Lärm können für verschiedene 

Tageszeiten verschiedene Werte bestimmt werden.  

(5) Nicht im Bauland errichtet werden dürfen 

 1. Betriebe, die dazu dienen, landwirtschaftliche Nutztiere, wie Schweine oder Geflügel, 

bodenunabhängig (nicht zum überwiegenden Teil auf eigener Futtergrundlage 

aufbauend) zu halten, 

 2. frei stehende Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 5 kW und 

 3. Windkraftanlagen. 

Ausgenommen von diesem Verbot sind Windkraftanlagen mit einer Nennleistung bis 5 kW in 

den Baulandkategorien gemäß § 22 Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3 und frei stehende 

Photovoltaikanlagen gemäß Z 2 in Zuordnung zu Betrieben in den Baulandkategorien gemäß 

§ 22 Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3.  

(6) Widmet die Gemeinde Flächen als Bauland, kann sie die Dichte der Bebauung 

festlegen. Dabei sind insbesondere die jeweilige Widmung und die Folgen zu bedenken, die 

sich aus der Festlegung der Bebauungsdichte ergeben. 

§ 22 

Widmungen im Bauland 

(1) Als Wohngebiete sind solche Flächen vorzusehen, die für Wohngebäude bestimmt 

sind; andere Bauwerke und sonstige Anlagen dürfen in Wohngebieten nur errichtet werden, 

wenn sie wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedürfnissen vorwiegend der 

Bewohnerinnen bzw. Bewohner dienen und ihre ordnungsgemäße Benützung keine Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

mit sich bringt; unter den letztgenannten Voraussetzungen sind Räumlichkeiten für Büros, 

Kanzleien und personenbezogene Dienstleistungen in Wohngebieten darüber hinaus zulässig, 

soweit die einzelnen Bauwerke nicht überwiegend für solche Zwecke benützt werden und 

damit keine erheblichen Belästigungen durch zusätzlichen Straßenverkehr für die 

Bewohnerinnen bzw. Bewohner verbunden sind; Einrichtungen, die auf Grund ihrer 

Betriebstype überwiegend während der Nachtstunden betrieben werden, sind unzulässig. Die 

Privatzimmervermietung im Ausmaß bis zu zehn Betten als häusliche Nebenbeschäftigung ist 

zulässig. Flächen für Wohngebiete können auch als reine Wohngebiete vorgesehen werden; 

in diesen Wohngebieten dürfen neben Wohngebäuden nur solche in Wohngebieten zulässige 

Bauwerke und sonstige Anlagen errichtet werden, die dazu dienen, den täglichen Bedarf der 

Bewohnerinnen bzw. Bewohner zu decken. Im Wohngebiet können Flächen ganz oder 

teilweise für den mehrgeschoßigen Wohnbau bzw. Gebäude in verdichteter Flachbauweise 
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vorbehalten werden. Im Wohngebiet kann der zeitweilige Wohnbedarf gemäß § 23 Abs. 2 

ausgeschlossen werden. 

(1) Als Wohngebiete sind solche Flächen vorzusehen, die für Wohngebäude bestimmt 

sind, die einem dauernden Wohnbedarf dienen; andere Bauwerke und sonstige Anlagen 

dürfen in Wohngebieten nur errichtet werden, wenn sie wirtschaftlichen, sozialen oder 

kulturellen Bedürfnissen vorwiegend der Bewohnerinnen bzw. Bewohner dienen und ihre 

ordnungsgemäße Benützung keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner mit sich bringt; unter den letztgenannten 

Voraussetzungen sind Räumlichkeiten für Büros, Kanzleien und personenbezogene 

Dienstleistungen in Wohngebieten darüber hinaus zulässig, soweit die einzelnen Bauwerke 

nicht überwiegend für solche Zwecke benützt werden und damit keine erheblichen 

Belästigungen durch zusätzlichen Straßenverkehr für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

verbunden sind; Einrichtungen, die auf Grund ihrer Betriebstype überwiegend während der 

Nachtstunden betrieben werden, sind unzulässig. Die Privatzimmervermietung im Sinn des 

§ 1 Z 6 Oö. Tourismus-Gesetz 1990 ist zulässig. Flächen für Wohngebiete können auch als 

reine Wohngebiete vorgesehen werden; in diesen Wohngebieten dürfen neben 

Wohngebäuden nur solche in Wohngebieten zulässige Bauwerke und sonstige Anlagen 

errichtet werden, die dazu dienen, den täglichen Bedarf der Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

zu decken. Weiters können Flächen für förderbare mehrgeschoßige (mindestens drei 

Geschoße über dem Erdboden) Wohnbauten oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise 

(§ 2 Z 29 Oö. Bautechnikgesetz 2013) vorgesehen werden; in diesen Wohngebieten dürfen 

nur förderbare mehrgeschoßige Wohnbauten oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise 

sowie Bauwerke und sonstige Anlagen errichtet werden, die dazu dienen, den täglichen Bedarf 

der Bewohnerinnen bzw. Bewohner zu decken. 

(1a) Als Gebiete für den sozialen Wohnbau sind Flächen für den geförderten 

mehrgeschoßigen (mindestens drei Geschoße über dem Erdboden) Wohnbau oder Gebäude 

in verdichteter Flachbauweise (§ 2 Z 29 Oö. Bautechnikgesetz 2013) vorzusehen. Andere 

Bauwerke und sonstige Anlagen sind unter den Voraussetzungen des Abs. 1 erster Satz 

zulässig. 

(2) Als Dorfgebiete sind solche Flächen vorzusehen, die vorrangig für Gebäude land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe sowie für Gärtnereien, im Übrigen aber nur für Bauwerke und 

Anlagen bestimmt sind, die auch im Wohngebiet (Abs. 1) errichtet werden dürfen, wobei 

jedoch als Wohngebäude nur Gebäude mit nicht mehr als zwei Geschoßen über dem 

Erdboden und einem Dachraum mit insgesamt höchstens drei Wohnungen und nur insoweit 

zulässig sind, als die dörfliche Struktur des Gebietes sichergestellt ist. Darüber hinaus dürfen 

in Dorfgebieten bestehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude für Wohn-, Verwaltungs-, 

Schulungs-, Seminar- und Lagerzwecke sowie für Klein- und Mittelbetriebe, die die Umgebung 

nicht wesentlich stören, unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 6 verwendet werden; § 30 

Abs. 7, 8 und 9 gelten sinngemäß. Bestehende, baurechtlich bewilligte Wohngebäude im 

Grünland, sofern diese nicht als land- und forstwirtschaftliche Gebäude baurechtlich bewilligt 

wurden, können im Flächenwidmungsplan als + Signatur ausgewiesen werden. Die Signatur 

+ weist eine von Grünland umgebene Baulandfläche (in der Regel unter 1.000 m2) mit einem 

bestehenden Wohngebäude als Hauptgebäude aus. Weitere Hauptgebäude sind unzulässig. 
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Für die in einem Anhang zum Flächenwidmungsteil dargestellte Fläche wird die Widmung 

Dorfgebiet festgelegt. 

(3) Als Kurgebiete sind solche Flächen vorzusehen, die für Kuranstalten und darauf 

abgestellte Tourismusbetriebe und Erholungseinrichtungen, im Übrigen aber nur für Bauwerke 

und Anlagen bestimmt sind, die dem Kurbetrieb dienen. 

(4) Als Kerngebiete sind solche Flächen mit überwiegend städtischer oder typisch 

zentrumsbildender Struktur vorzusehen, die für öffentliche Bauwerke, Büro- und 

Verwaltungsgebäude, Gebäude für Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 

Veranstaltungsgebäude und Wohngebäude, jeweils einschließlich der dazugehörigen 

Bauwerke und Anlagen, bestimmt sind. Sonstige Bauwerke und Anlagen dürfen errichtet 

werden, soweit sie keine erheblichen Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die im 

Kerngebiet wohnhafte oder anwesende Bevölkerung bedingen. Die Beschränkung oder der 

Ausschluss bestimmter Bauwerke und Anlagen bzw. bestimmter Verwendungen ist zulässig. 

Bei Handelsbetrieben ist darüber hinaus die Beschränkung oder der Ausschluss eines 

bestimmten Warenangebots zulässig. 

(4) Als Kerngebiete sind solche Flächen mit überwiegend städtischer oder typisch 

zentrumsbildender Struktur vorzusehen, die vorrangig für öffentliche Bauwerke, Büro- und 

Verwaltungsgebäude, Gebäude für Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 

Veranstaltungsgebäude und Wohngebäude, jeweils einschließlich der dazugehörigen 

Bauwerke und Anlagen, bestimmt sind. Sonstige Bauwerke und Anlagen, die erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die im Kerngebiet wohnhafte oder anwesende 

Bevölkerung bedingen, dürfen in Kerngebieten nicht errichtet werden. Die Beschränkung oder 

der Ausschluss bestimmter Bauwerke und Anlagen bzw. bestimmter Verwendungen ist 

zulässig. Bei Handelsbetrieben ist darüber hinaus die Beschränkung oder der Ausschluss 

eines bestimmten Warenangebotes zulässig. 

(5) Als gemischte Baugebiete sind solche Flächen vorzusehen, die vorrangig dazu dienen, 

 1. Bauwerke und Anlagen für Klein- und Mittelbetriebe, die auf Grund ihrer Betriebstype 

die Umgebung nicht wesentlich stören, sowie für Vereine aufzunehmen, die die 

Umgebung, insbesondere durch Straßenverkehr, nicht wesentlich stören; 

 1. Klein- und Mittelbetriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype die Umgebung 

nicht wesentlich stören; 

 2. Lagerplätze zu errichten, die nicht wesentlich stören; 

 3. sonstige Bauwerke und Anlagen, die in Wohngebieten (Abs. 1) errichtet werden dürfen, 

sowie Büro- und Verwaltungsgebäude aufzunehmen. 

Zur funktionalen Gliederung kann in gemischten Baugebieten die Zulässigkeit von Bauwerken 

und Anlagen, die in Wohngebieten errichtet werden dürfen, eingeschränkt oder 

ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall dürfen, sofern nicht ausdrücklich in der 

Widmung ausgeschlossen, auch die zugeordneten Betriebswohnungen errichtet werden. 

(6) Als Betriebsbaugebiete sind solche Flächen vorzusehen, die dazu bestimmt sind, 

 1. Betriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype die Umgebung (insbesondere 

durch Lärm, Staub, Geruch oder Erschütterungen) weder erheblich stören noch 

(insbesondere durch Dämpfe, Gase, Explosionsstoffe oder durch Strahlung) gefährden, 
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 2. Lagerplätze aufzunehmen, die ihre Umgebung weder erheblich stören noch gefährden, 

sowie 

 3. Büro- und Verwaltungsgebäude aufzunehmen, die solchen Betrieben oder 

Lagerplätzen zugeordnet sind; Büro- und Verwaltungsgebäude, die nicht solchen 

Betrieben oder Lagerplätzen zugeordnet sind, dürfen errichtet werden, wenn diese in 

der Widmung ausdrücklich für zulässig erklärt werden. 

Sofern nicht ausdrücklich in der Widmung ausgeschlossen, dürfen in Betriebsbaugebieten 

auch die erforderlichen Betriebswohnungen errichtet werden. Andere Bauwerke und Anlagen 

dürfen nicht errichtet werden. Darüber hinaus kann im Flächenwidmungsteil eine 

Betriebswohnung für zulässig erklärt werden, soweit negative Auswirkungen für bestehende 

oder künftige umliegende Betriebe bzw. Nutzungen auszuschließen sind. 

(7) Als Industriegebiete sind solche Flächen vorzusehen, die dazu bestimmt sind, 

 1. Betriebe aufzunehmen, die auf Grund ihrer Betriebstype in keinem der unter Abs. 1 bis 

5 angeführten Gebiete zulässig sind, sowie 

 2. Lagerplätze aufzunehmen, die - ausgenommen in Betriebsbaugebieten (Abs. 6) - in 

keiner anderen Widmungskategorie zulässig sind. 

In Industriegebieten dürfen auch die solchen Betrieben oder Lagerplätzen zugeordneten 

Verwaltungsgebäude und - soweit nicht ausdrücklich in der Widmung ausgeschlossen - die 

erforderlichen Betriebswohnungen errichtet werden. Andere Bauwerke und Anlagen dürfen 

nicht errichtet werden. 

(8) Eine Betriebswohnung gemäß Abs. 5, 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3 ist untrennbar mit 

dem Betrieb verbunden. Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl für Betriebswohnungen ist 

unzulässig. § 9 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß. Zu- und Umbauten an einer 

rechtmäßig bestehenden Betriebswohnung dürfen ohne Prüfung der Erforderlichkeit 

ausschließlich zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf der 

Betreiberin oder des Betreibers bzw. der Übergeberin oder des Übergebers erfolgen. Die 

Betriebszugehörigkeit geht bei der Übergabe von Betrieben nicht verloren. 

§ 23 

Sonderwidmungen im Bauland 

(1) Als Ländeflächen sind Flächen an Wasserstraßen vorzusehen, die für den Übergang 

des Personen- oder Güterverkehrs vom Wasserweg auf den Landweg bestimmt sind. Auf 

Ländeflächen können neben den erforderlichen Transporteinrichtungen, Lager- und 

Verkehrsflächen auch dazugehörige Verwaltungs-, Betriebs- und Betriebswohngebäude 

errichtet werden. Dies gilt auch für Dienstleistungsbetriebe, die zum Betrieb von Ländeflächen 

gehören. Andere Bauwerke und Anlagen dürfen nicht errichtet werden.  

(2) Als Gebiete, die für Bauwerke bestimmt sind, die einem zeitweiligen Wohnbedarf 

dienen (Zweitwohnungsgebiete), sind solche Flächen vorzusehen, die für Bauwerke zur 

Deckung des Wohnbedarfes während des Wochenendes, des Urlaubes, der Ferien oder eines 

sonstigen nur zeitweiligen Wohnbedarfes bestimmt sind. Ein zeitweiliger Wohnbedarf ist für 

Gebäude anzunehmen, die nach ihrer Verwendung, Größe, Lage, Art und Ausstattung 

erkennbar nicht zur Deckung eines ganzjährigen Wohnbedarfes bestimmt sind. In 

Zweitwohnungsgebieten dürfen Bauwerke für einen dauernden Wohnbedarf errichtet werden, 

soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. Darüber hinaus ist die Beschränkung der 
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Wohnnutzfläche zulässig. Sonstige Bauwerke und Anlagen sind nur zulässig, wenn sie dazu 

dienen, den täglichen Bedarf der Bewohnerinnen bzw. Bewohner zu decken.  

(3) Als Gebiete für Geschäftsbauten sind solche Flächen vorzusehen, die für 

Geschäftsbauten (§ 24) bestimmt sind. Solche Geschäftsbauten dürfen - ausgenommen in 

Kerngebieten bis 1.500 m² Gesamtverkaufsfläche je Bauplatz - ausschließlich in diesen 

Gebieten errichtet werden; ihre Gesamtverkaufsfläche darf das im Flächenwidmungsplan 

festgelegte Höchstausmaß nicht übersteigen, wobei eine Grundstücksteilung zu keiner 

Erhöhung der insgesamt im Flächenwidmungsteil festgelegten Gesamtverkaufsfläche führen 

darf. Gleiches gilt für die Verwendung eines bisher anderweitig verwendeten Gebäudes als 

Geschäftsbau sowie für die Vergrößerung der Gesamtverkaufsfläche eines bereits 

bestehenden Geschäftsbaus. Andere Bauwerke und Anlagen dürfen nicht errichtet werden. 

Widmet eine Gemeinde Gebiete für Geschäftsbauten, hat der Flächenwidmungsteil 

festzulegen, welches Höchstausmaß an Gesamtverkaufsfläche Geschäftsbauten haben 

dürfen, die darauf errichtet werden sollen. Die Beschränkung oder der Ausschluss eines 

bestimmten Warenangebots ist zulässig. Eine Kombination mit anderen Widmungen gemäß 

§ 22 ist zulässig, wobei dies zu keiner Erhöhung der insgesamt im Flächenwidmungsteil 

festgelegten Verkaufsfläche führen darf. 

(3a) Im Geschäftsgebiet sind nur Gebäude mit mindestens drei oberirdischen Geschoßen 

zulässig, wobei das zweite und dritte oberirdische Geschoß jeweils mindestens 80 % der 

Bruttogeschoßfläche des Erdgeschoßes aufzuweisen haben, um als Geschoß im Sinn dieser 

Bestimmung zu gelten. Im Flächenwidmungsteil kann eine geringere Geschoßanzahl allenfalls 

in Verbindung mit einer Bebauungsdichte festgelegt werden, wenn sonst siedlungsstrukturelle 

Nachteile bzw. Beeinträchtigungen des Ortsbildes zu erwarten sind. 

(4) Als Sondergebiete des Baulands sind solche Flächen vorzusehen, die dazu bestimmt 

sind, 

 1. Bauwerke und Anlagen aufzunehmen, deren Standorte besonders zu schützen oder zu 

sichern sind oder denen sonst aus Sicht der Raumordnung eine besondere Bedeutung 

zukommt, wie insbesondere Krankenanstalten, Schulen, Kirchen und Klöster, Burgen 

und Schlösser, Kasernen, Sportstätten und Tourismusbetriebe, jeweils einschließlich 

der dazugehörigen, ständig bestehenden Anlagen, sowie Ver- und 

Entsorgungsanlagen, oder 

 2. Veranstaltungsgebäude und Freizeiteinrichtungen aufzunehmen, denen aus Sicht der 

überörtlichen Raumordnung eine besondere Bedeutung zukommt, wie insbesondere 

Großkinos und Großdiskotheken, oder 

 3. Betriebe aufzunehmen, die unter den Anwendungsbereich der Seveso III-Richtlinie 

fallen, wobei im Flächenwidmungsplan innerhalb derartiger Sondergebiete des 

Baulands nach dem zulässigen Gefährdungspotential der Betriebe weiter differenziert 

werden kann.  

(5) Die im Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Anlagen, Bauwerke und Betriebe dürfen 

ausschließlich in Sondergebieten des Baulands errichtet werden, die dafür vorgesehen sind. 

(6) Andere Bauwerke und Anlagen dürfen 

 1. in Sondergebieten des Baulands gemäß Abs. 4 Z 1 und 2 nur errichtet werden, wenn 

sie mit dem Zweck der Widmung zu vereinbaren sind; 
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 2. in Sondergebieten des Baulands gemäß Abs. 4 Z 3 nur errichtet werden, wenn ihre 

Errichtung im Industriegebiet (§ 22 Abs. 7) zulässig wäre. 

(7) Tourismusbetriebe gemäß Abs. 4 Z 1 dürfen als Beherbergungsbetriebe nur errichtet 

werden, wenn zugeordnete Räumlichkeiten für Infrastruktureinrichtungen, wie zB 

Rezeptionen, Speisesäle, Restaurants, Cafés, Wellnessbereiche und dergleichen vorhanden 

sind. Eine über die touristische Verwendung hinausgehende Nutzung für einen dauernden 

oder zeitweiligen Wohnbedarf ist unzulässig. Eine touristische Verwendung ist insbesondere 

dann anzunehmen, wenn ein Beherbergungsbetrieb der Tourismusabgabenpflicht gemäß 

§ 47 Abs. 2 Z 1 Oö. Tourismusgesetz 2018 unterliegt. 

§ 24 

Geschäftsbauten 

(1) Als Geschäftsbauten gelten Handelsbetriebe, deren Gesamtverkaufsfläche mehr als 

300 m2 beträgt. Als Gesamtverkaufsfläche gelten alle Flächen eines oder mehrerer 

Handelsbetriebe auf einem Bauplatz, auf denen Waren allenfalls in Verbindung mit 

Dienstleistungen angeboten werden, unabhängig davon, ob es sich um geschlossene Räume 

oder Freiflächen handelt. Die Errichtung von Stellplätzen auf ebenerdigen Freiflächen ist nur 

im Ausmaß von maximal 50 % der Pflichtstellplätze zulässig. Die Errichtung von Stellplätzen, 

welche dem Gebiet für Geschäftsbauten zuzuordnen sind, ist ausschließlich in der 

Widmungskategorie gemäß § 23 Abs. 3 zulässig. 

(1) Als Geschäftsbauten gelten Handelsbetriebe, deren Gesamtverkaufsfläche mehr als 

300 m² beträgt. Als Gesamtverkaufsfläche gelten alle Flächen eines Handelsbetriebs, auf 

denen Waren allenfalls in Verbindung mit Dienstleistungen angeboten werden, unabhängig 

davon, ob es sich um geschlossene Räume oder Freiflächen handelt. Die Verkaufsflächen 

mehrerer Handelsbetriebe, die in einem räumlichen Naheverhältnis zueinander stehen oder 

eine betriebsorganisatorische, funktionelle oder wirtschaftsstrukturelle Einheit bilden, 

insbesondere gemeinsam genutzte Einrichtungen, z. B. Gänge, Parkplätze, Garagen, interne 

Infrastruktur haben (sogenannte Einkaufs- oder Fachmarktzentren) sind - ausgenommen in 

Kerngebieten - zur Ermittlung der Gesamtverkaufsfläche zusammenzuzählen.  

(2) Übersteigt die Gesamtverkaufsfläche gemäß Abs. 1 zweiter Satz 1.500 m2, dürfen die 

zur Bebauung vorgesehenen Flächen nur insoweit als Gebiet für Geschäftsbauten gewidmet 

werden, als in einem Raumordnungsprogramm (§ 11 Abs. 3) die Widmung für zulässig erklärt 

wird. In diesem Raumordnungsprogramm sind Festlegungen über das Ausmaß der 

Gesamtverkaufsfläche sowie allenfalls über die Beschränkung bzw. den Ausschluss eines 

bestimmten Warenangebots zu treffen. 

(2) Übersteigt die nach Abs. 1 zu ermittelnde Gesamtverkaufsfläche eines oder mehrerer 

Handelsbetriebe 1.500 m², dürfen die zur Bebauung vorgesehenen Flächen nur insoweit als 

Gebiet für Geschäftsbauten gewidmet werden, als in einem Raumordnungsprogramm (§ 11 

Abs. 3) die Widmung für zulässig erklärt wird. In diesem Raumordnungsprogramm sind nähere 

Festlegungen insbesondere darüber zu treffen, welche Arten von Märkten (z. B. 

Lebensmittelmärkte, Bau-, Möbel-, Textil-, Fliesenfachmärkte, etc.) bis zu welcher 

Gesamtverkaufsfläche zulässig sind. Die Beschränkung oder der Ausschluss eines 

bestimmten Warenangebots (z. B. Lebensmittel der Grundversorgung) ist zulässig. 
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(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Regelungen über die 

Ausgestaltung von Geschäftsgebieten treffen. 

(3) Widmet eine Gemeinde Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23 Abs. 3), hat der 

Flächenwidmungsplan festzulegen, welches Höchstausmaß an Gesamtverkaufsfläche 

Geschäftsbauten haben dürfen, die darauf errichtet werden sollen. Die Beschränkung oder der 

Ausschluss eines bestimmten Warenangebots (z. B. Lebensmittel der Grundversorgung) ist 

zulässig.  

§ 25 

Aufschließungsbeitrag im Bauland 

(1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer eines Grundstücks oder Grundstücksteils, das im 

rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet, jedoch nicht bebaut ist, je 

nach Aufschließung des Grundstücks durch eine gemeindeeigene 

Abwasserentsorgungsanlage, eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 

Oö. Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde 

einen Aufschließungsbeitrag vorzuschreiben. Abgabepflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt 

der Vorschreibung Eigentümer des Grundstücks oder Grundstücksteils ist.  

(2) Die Verpflichtung, einen Aufschließungsbeitrag zu entrichten, besteht bis zur 

Vorschreibung jeweils 

 1. des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen Kanalisationsanlage 

(§ 1 Abs. 1 lit. a Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

 2. des Beitrags zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen 

Wasserversorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. b Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

 3. des Beitrags zu den Kosten der Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen der Gemeinde 

(§§ 19 und 20 Oö. Bauordnung 1994) 

für das Grundstück oder den Grundstücksteil oder bis zur Entrichtung der privatrechtlichen 

Anschlußgebühr und nur insoweit, als das jeweilige Grundstück durch eine gemeindeeigene 

Abwasserentsorgungsanlage, eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage oder eine 

öffentliche Verkehrsfläche tatsächlich aufgeschlossen ist. 

(3) Als bebaut gilt ein Grundstück bzw. Grundstücksteil, 

 1. auf dem ein Gebäude errichtet ist, das nicht unter § 3 Abs. 2 Z 5 der Oö. 

Bauordnung 1994 fällt, oder 

 2. auf dem mit dem Bau eines solchen Gebäudes im Sinn der Oö. Bauordnung 1994 

tatsächlich begonnen wurde oder 

 3. das bzw. der mit einem Grundstück bzw. Grundstücksteil gemäß Z 1 und 2 eine 

untrennbare wirtschaftliche Einheit bildet, an dieses bzw. diesen unmittelbar angrenzt 

und mit diesem in der gleichen Grundbuchseinlage eingetragen ist. 

(4) Als aufgeschlossen gilt ein Grundstück bzw. Grundstücksteil, wenn es bzw. er 

- unbeschadet § 5 Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994 - selbständig bebaubar ist und 

 1. von dem für den Anschluß in Betracht kommenden Kanalstrang nicht mehr als 50 m 

entfernt liegt oder 

 2. von dem für den Anschluss in Betracht kommenden Wasserleitungsstrang nicht mehr 

als 50 m entfernt liegt oder 



  Seite 19 

 3. durch eine öffentliche Verkehrsfläche der Gemeinde im Sinn der Oö. Bauordnung 1994 

aufgeschlossen ist. 

(5) Der Aufschließungsbeitrag ist durch Bescheid der Gemeinde vorzuschreiben und in 

fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren in jährlichen Raten zu je 20% fällig. Sonstige oder 

frühere, insbesondere auch auf Grund privatrechtlicher Vereinbarungen oder anderer 

gesetzlicher Bestimmungen für die im Abs. 2 genannten Infrastruktureinrichtungen geleistete 

Beiträge sind anzurechnen; § 26 Abs. 5 zweiter Satz gilt sinngemäß. Eine Vorschreibung kann 

unterbleiben, soweit die tatsächlich anfallenden Infrastrukturkosten auf Grund einer 

Vereinbarung nach § 16 Abs. 1 bereits vollständig entrichtet wurden.  

(6) Allen behördlichen Akten im Zusammenhang mit dem Aufschließungsbeitrag kommt 

insofern dingliche Wirkung zu, als daraus erwachsende Rechte auch vom Rechtsnachfolger 

des Grundstückseigentümers geltend gemacht werden können und daraus erwachsende 

Pflichten auch von diesem Rechtsnachfolger zu erfüllen sind. Der Rechtsvorgänger ist 

verpflichtet, dem Rechtsnachfolger alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 

entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. 

(7) Bei der Überprüfung, Einhebung, Vorschreibung und Einbringung des 

Aufschließungsbeitrags sowie im Verfahren betreffend die Erteilung einer Ausnahme vom 

Aufschließungsbeitrag gemäß § 27 und im Verfahren betreffend die Vorschreibung des 

Erhaltungsbeitrags im Bauland gemäß § 28 sind die Bundesabgabenordnung (BAO) und - 

soweit dieses Landesgesetz nicht anderes vorsieht - das Oö. Abgabengesetz (Oö. AbgG) 

anzuwenden.  

§ 28 

Erhaltungsbeitrag im Bauland 

(1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer eines Grundstücks oder Grundstücksteils, das im 

rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet, jedoch nicht bebaut ist, je 

nach Aufschließung des Grundstücks durch eine gemeindeeigene 

Abwasserentsorgungsanlage oder eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage einen 

Erhaltungsbeitrag vorzuschreiben. Diese Festsetzung gilt auch für die folgenden Jahre.  

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des Erhaltungsbeitrags besteht ab dem fünften Jahr 

nach der Vorschreibung des entsprechenden Aufschließungsbeitrags. Sie endet mit dem 

Anschluss an die im § 26 Abs. 5 Z 1 und 2 genannten Anlagen oder der Entrichtung der 

entsprechenden privatrechtlichen Anschlussgebühr.  

(3) Der Erhaltungsbeitrag beträgt für die Aufschließung durch eine 

Abwasserentsorgungsanlage 24 Cent und für die Aufschließung durch eine 

Wasserversorgungsanlage 11 Cent pro Quadratmeter. Die Gemeinden werden ermächtigt, 

durch Beschluss des Gemeinderats in Form einer Verordnung über diese Beträge hinaus den 

Erhaltungsbeitrag für die Aufschließung durch eine Abwasserentsorgungsanlage bis zum 

Höchstbetrag von 48 Cent und für die Aufschließung durch eine Wasserversorgungsanlage 

bis zum Höchstbetrag von 22 Cent pro Quadratmeter anzuheben, sofern dies zur Deckung der 

tatsächlich anfallenden Erhaltungskosten bzw. aus Gründen der Baulandmobilisierung 

erforderlich ist. 

(3a) Die im Abs. 3 festgelegten Erhaltungsbeiträge ändern sich jeweils zum 1. Jänner 

entsprechend den durchschnittlichen Änderungen des von der Bundesanstalt Statistik Austria 
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für das vorangegangene Jahr verlautbarten Baukostenindex für den Straßenbau (Basisjahr 

2010) oder eines an seine Stelle tretenden Index, soweit sich die Indexzahl um mehr als 10 % 

geändert hat. Bezugsgröße für die erstmalige Änderung ist der durchschnittliche Indexwert für 

das Jahr 2015; Bezugsgröße für jede weitere Änderung ist der durchschnittliche Indexwert 

desjenigen Kalenderjahrs, das für die jeweils letzte Änderung maßgebend war. Eine 

solchermaßen ermittelte Änderung der Erhaltungsbeiträge wird nur dann wirksam, wenn der 

geänderte Betrag von der Landesregierung vor dem Stichtag 1. Jänner im Landesgesetzblatt 

für Oberösterreich kundgemacht wurde.  

(4) § 25 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 3, 4, 6 und 7 sowie § 26 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4, Abs. 4 

und 7 gelten sinngemäß. § 26 Abs. 7 gilt mit der Maßgabe, dass es bei einer Änderung der 

Leistungsvoraussetzungen zu keiner Rückerstattung des Erhaltungsbeitrags kommt. 

(5) Die Erhaltungsbeiträge sind ausschließliche Gemeindeabgaben im Sinn des § 6 Abs. 1 

Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948. 

(6) Nähere Bestimmungen über die Vorschreibung des Erhaltungsbeitrags kann die 

Landesregierung durch Verordnung festlegen. 

§ 30 

Grünland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidmeten Flächen sind als Grünland zu 

widmen. 

(2) Als Flächen des Grünlandes, die nicht für die Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind 

und nicht zum Ödland gehören, sind im Flächenwidmungsplan je nach Erfordernis 

insbesondere gesondert auszuweisen: 

 1. Flächen für Erholungs- oder Sportanlagen wie Parkanlagen, Spiel- und Liegewiesen, 

Sport- und Spielflächen, Freibäder, Campingplätze, Tennishallen, Golfplätze, 

Reitsportanlagen, Gaststätten und Schutzhütten sowie Wintersportanlagen 

einschließlich der Schipisten; 

 2. Dauerkleingärten; 

 3. Gärtnereien; 

 4. Friedhöfe; 

 5. sonstige Flächen des Grünlandes wie Aufschüttungsgebiete, Neuaufforstungsgebiete, 

Rohstoffgewinnungs- und Rohstoffaufbereitungsstätten, Ablagerungsplätze, Grünzüge 

oder Trenngrün. 

Nach Maßgabe der natürlichen Gegebenheiten (wie Grundwasserstand, Hochwassergefahr, 

Steinschlag, Bodenbeschaffenheit, Rutschungen, Lawinengefahr) ist die Errichtung von 

Bauwerken einzuschränken oder auszuschließen. Im Grünland können auch verschiedene, 

einander überlagernde Widmungen zur Bestimmung der Folgenutzung ausgewiesen werden. 

Abs. 5 erster Satz gilt sinngemäß. 

(3) Je nach Erfordernis sind überdies sonstige Widmungen im Grünland, wie Flächen für 

land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit nicht herkömmlichen Produktionsformen (Betriebe 

der bodenunabhängigen Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere, Tierparks, Zucht und Haltung 

von Tieren, die keine landwirtschaftlichen Nutztiere sind und dgl.), gesondert auszuweisen. 

Abs. 2 vorletzter Satz und Abs. 5 erster Satz gelten sinngemäßgilt sinngemäß. Eine 

Nachnutzung nach Abs. 6 bis 8 ist unzulässig. 
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(4) Eine gesonderte Ausweisung ist ferner für den Neu- oder Zubau von Stallungen zur 

Haltung oder Aufzucht von landwirtschaftlichen Nutztieren in einer Entfernung von bis zu 

300 m von Wohngebieten erforderlich, sofern dieser 40 % der Schwellenwerte gemäß 

Anhang 1 Z 43 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. 

Nr. 697/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2018BGBl. Nr. 697/1993, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2014, überschreitet. Abs. 5 erster Satz gilt 

sinngemäß. Eine Nachnutzung nach Abs. 6 bis 8 ist unzulässig. 

(5) Im Grünland dürfen nur Bauwerke und Anlagen errichtet werden, die nötig sind, um 

dieses bestimmungsgemäß zu nutzen. Die Landesregierung kann dazu durch Verordnung 

nähere Bestimmungen erlassen. Die Notwendigkeit von land- und forstwirtschaftlichen Neu- 

und Zubauten, ausgenommen Ersatzgebäude, liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn eine 

geplante Nutzung auch in einem nach Abs. 6 bis 8 verwendeten Gebäude oder Gebäudeteil 

möglich wäre. Jedenfalls zulässig im unmittelbaren Nahbereich des land- und 

forstwirtschaftlichen Hauptgebäudes sind das Wohnumfeld land- und forstwirtschaftlicher 

Gebäude ergänzende infrastrukturelle Bauwerke und Anlagen (wie Carports, Garten- und 

Gerätehütten, Schwimmbecken) bis insgesamt 100 m2 bebauter Fläche, sofern ein solcher 

Bedarf zweckmäßigerweise nicht im Bestand sichergestellt werden kann. 

(5) Im Grünland dürfen nur Bauwerke und Anlagen errichtet werden, die nötig sind, um 

dieses bestimmungsgemäß zu nutzen (Abs. 2 bis 4). Die Notwendigkeit von land- und 

forstwirtschaftlichen Neu- und Zubauten, ausgenommen Ersatzgebäude, liegt jedenfalls dann 

nicht vor, wenn eine geplante Nutzung auch in einem nach Abs. 6 bis 8 verwendeten Gebäude 

oder Gebäudeteil möglich wäre. Jedenfalls zulässig sind das Wohnumfeld land- und 

forstwirtschaftlicher Gebäude ergänzende infrastrukturelle Bauwerke und Anlagen (wie 

Carports, Garten- und Gerätehütten, Schwimmbecken) mit jeweils höchstens 50 m² bebauter 

Fläche, insgesamt jedoch höchstens 100 m² bebauter Fläche, sofern ein solcher Bedarf 

zweckmäßigerweise nicht im Bestand sichergestellt werden kann. Auszugshäuser für 

Übergeber bzw. Übernehmer dürfen nur errichtet werden, wenn eine Auszugssituation vorliegt, 

die Wohnbedürfnisse im Zusammenhang mit Betriebsübergaben nicht im land- und 

forstwirtschaftlichen Baubestand sichergestellt werden können, ein Zubau nicht möglich ist 

und die Errichtung im unmittelbaren Nahbereich des land- und forstwirtschaftlichen 

Hauptgebäudes erfolgt; die Ver- und Entsorgung muss sichergestellt sein. Die Eröffnung einer 

eigenen Einlagezahl für das Auszugshaus im Grundbuch ist unzulässig; § 9 Abs. 6 

Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß. 

(5a) Auszugshäuser für Übergeber bzw. Übernehmer dürfen nur errichtet werden, wenn 

eine Auszugssituation vorliegt, die Wohnbedürfnisse im Zusammenhang mit 

Betriebsübergaben nicht im land- und forstwirtschaftlichen Baubestand sichergestellt werden 

können, ein Zubau nicht möglich ist, die Errichtung im unmittelbaren Nahbereich des land- und 

forstwirtschaftlichen Hauptgebäudes erfolgt und keine Kleinstlandwirtschaft vorliegt; die Ver- 

und Entsorgung muss sichergestellt sein. Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl für das 

Auszugshaus im Grundbuch ist unzulässig; § 9 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß. 

(6) Bestehende land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Gebäudeteile der Hofstelle 

dürfen für Wohn-, Verwaltungs-, Schulungs-, Seminar- und Lagerzwecke sowie für Klein- und 
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Mittelbetriebe, die die Umgebung nicht wesentlich stören, unter folgenden Voraussetzungen 

verwendet werden: 

 1. die land- und forstwirtschaftlichen Gebäude müssen über einen mindestens 

zehnjährigen rechtskräftigen baubehördlichen Konsens verfügen; 

 2. die land- und forstwirtschaftlichen Gebäude müssen erhaltungswürdig sein; 

 3. die Gebäude müssen durch eine der Verwendung entsprechende geeignete öffentliche 

Verkehrsfläche oder eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen 

sein; 

 4. die gestalterische Qualität des Bestands darf nicht gemindert und das Orts- und 

Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden; 

Abs. 5 vierter Satz gilt sinngemäß. 

(6) Über Abs. 5 erster Satz hinaus dürfen im Grünland bestehende, mehr als fünf Jahre 

land- und forstwirtschaftlich verwendete Gebäude und Gebäudeteile für Wohn-, Verwaltungs-

, Schulungs-, Seminar- und Lagerzwecke sowie für Klein- und Mittelbetriebe, die die 

Umgebung nicht wesentlich stören, unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden: 

 1. die land- und forstwirtschaftlichen Gebäude müssen erhaltungswürdig sein; 

 2. die Gebäude müssen durch eine der Verwendung entsprechende geeignete öffentliche 

Verkehrsfläche oder eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen 

sein; 

 3. bauliche Maßnahmen dürfen nur vorgenommen werden, wenn dadurch die 

gestalterische Qualität des Bestandes nicht gemindert und das Orts- und 

Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird; der Abbruch und der Neubau von Gebäuden 

bzw. Gebäudeteilen ist nur an gleicher Stelle einmalig und im untergeordneten Umfang 

bezogen auf die Hofstelle zulässig; 

 4. bei Kleingebäuden (höchstens 150 m² bebaute Fläche), die überwiegend für 

Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr dem zeitgemäßen Wohnbedürfnis 

entsprechen, dürfen über Z 3 hinaus auch Zubauten vorgenommen werden, sofern dies 

ausschließlich zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf der 

Eigentümerin oder des Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht im 

bestehenden Gebäude gedeckt werden können; diese Zubauten dürfen weder die 

gestalterische Qualität des Bestandes mindern noch das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigen. 

Abs. 5 dritter Satz gilt sinngemäß. 

(6a) Der Abbruch und der Neubau von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen ist nur einmalig und 

im untergeordneten Umfang jeweils bezogen auf die Hofstelle zulässig. Eine Vergrößerung 

der ursprünglich allseits über Gelände liegenden Gesamtkubatur ist nur zulässig, soweit 

zeitgemäße Raumhöhen hergestellt werden und damit keine Vergrößerung der Nutzfläche 

verbunden ist. Sämtliche Baumaßnahmen oder Nutzungen sind nur innerhalb und unter 

Beibehaltung der bisherigen ursprünglichen und klassischen Hofform zulässig. Abs. 6 Z 1 bis 

4 gelten sinngemäß. 

(6b) Zubauten je Hofstelle für Wohnzwecke sind nur einmalig unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig: 
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 1. die bebaute Fläche überschreitet einschließlich des Zubaus das Ausmaß von 300 m2 

nicht; 

 2. das Gebäude steht mindestens zehn Jahre im Eigentum der Antragstellerin oder des 

Antragstellers und wurde während der letzten zehn Jahre durch die Eigentümerin oder 

den Eigentümer zumindest fünf Jahre durchgehend bewohnt, wobei Erbinnen bzw. 

Erben der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer gleichzuhalten sind; 

 3. der Zubau überschreitet eine Gesamtgeschoßfläche von 60 m2 nicht, es sei denn, die 

bebaute Fläche ist einschließlich des Zubaus nicht größer als 150 m2; 

 4. eine Baubewilligung gemäß Abs. 6c liegt nicht vor; 

Abs. 6 Z 1 bis 4 gelten sinngemäß. 

(6c) Zubauten je Hofstelle für Betriebszwecke sind nur zulässig, sofern es sich um die 

einmalige Herstellung eines Zubaus handelt, der eine Gesamtgeschoßfläche von 60 m2 nicht 

überschreitet und eine Baubewilligung gemäß Abs. 6b nicht vorliegt. Die einmalige Herstellung 

von befestigten Freiflächen im unmittelbaren Nahbereich der ursprünglichen und klassischen 

Hofstelle ist bis zu einem Gesamtausmaß von maximal 300 m2 zulässig. Abs. 6 Z 1 bis 4 gelten 

sinngemäß. 

(7) Eine Verwendung nach Abs. 6 Z 1 bis 3 für Wohnzwecke ist nur für insgesamt 

höchstens vier Wohneinheiten erlaubt. Die betriebliche Verwendung gemäß Abs. 6 Z 1 bis 3 

ist nur für nicht wesentlich störende Betriebe gemäß § 22 Abs. 5 Z 1 zulässig. 

(8) Über Abs. 6 bis 7Abs. 6 und 7 hinausgehende Verwendungen bestehender land- und 

forstwirtschaftlicher Gebäude können im Einzelfall durch Sonderausweisungen im 

Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt werden. Eine solche Sonderausweisung ist nur 

zulässig, soweit die Voraussetzungen des Abs. 6 gegeben sind. In dieser Sonderausweisung 

ist die Anzahl der Wohneinheiten und die Art der zulässigen Verwendung zu bestimmen. 

Abs. 5 vierterdritter Satz gilt sinngemäß. Liegt für Gebäude oder Gebäudeteile eine Widmung 

für betriebliche Zwecke vor, ist auf der gesamten Hofstelle keine zusätzliche 

landwirtschaftsfremde Wohnung zulässig. 

(8a) Land- und forstwirtschaftliche Kleingebäude (höchstens 300 m2150 m² bebaute 

Fläche) oder Teile von Kleingebäuden, die für Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr 

dem zeitgemäßen Wohnbedürfnis entsprechen, dürfen, sofern dies ausschließlich zur 

Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf der Eigentümerin oder des 

Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht durch Maßnahmen gemäß Abs. 6 bis 

6bAbs. 6 Z 4 gedeckt werden können, unter folgenden Voraussetzungen abgebrochen und 

durch einen Neubau im unmittelbaren Nahbereich ersetzt werden: 

 1. der Neubau muss durch Sonderausweisung im Flächenwidmungsplan für zulässig 

erklärt werden; 

 2. das Gebäude muss mindestens fünfzehnzehn Jahre im Eigentum der Antragstellerin 

oder des Antragstellers stehen und während der letzten fünfzehnzehn Jahre vor der 

Anregung auf Sonderausweisung gemäß Z 1 durch die Eigentümerin oder den 

Eigentümer zumindest fünf Jahre durchgehend bewohnt worden sein; Erbinnen bzw. 

Erben sind der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer gleichzuhalten; 

 3. der Neubau darf erst nach Abbruch des Altbestandes ausgeführt werden, höchstens 

200 m2150 m² Wohnnutzfläche aufweisen und das Orts- und Landschaftsbild nicht 
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beeinträchtigen; zur Beurteilung des Orts- und Landschaftsbildes hat die Baubehörde 

ein Gutachten der Landesregierung einzuholen; ein vorheriger Abbruch ist jedoch dann 

nicht erforderlich, wenn in der Baubewilligung für den Ersatzbau der Abbruch des 

Altbestandes vorgeschrieben wird und bei der Baubehörde die Hinterlegung einer 

Bankgarantie in Höhe der zu erwartenden Abbruchkosten noch vor Erteilung der 

Baubewilligung erfolgt; 

 4. der Neubau muss durch eine geeignete öffentliche Verkehrsfläche oder eine 

Verbindung zum öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen sein. 

(9) Die Beherbergung von Gästen als häusliche Nebenbeschäftigung ist nur in 

bestehenden land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden zulässig. 

§ 30a 

Sonderausweisung für Funk-, Photovoltaik- und Windkraftanlagen 

(1) Masten von mehr als zehn Meter Höhe einschließlich eines allfälligen Antennenteils für 

Funkanlagen, die telekommunikationsrechtlichen Vorschriften unterliegen, dürfen im Grünland 

nur errichtet werden, wenn im Flächenwidmungsplan eine entsprechende Sonderausweisung 

die Errichtung zulässt. Die Höhe der Anlage ist dabei vom Fußpunkt des Mastes zu messen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Funkanlagen, die im überwiegenden öffentlichen Interesse zu 

Zwecken des Hilfs-, Rettungs- und Katastrophenhilfsdienstes, der Feuerwehr und des 

Zivilschutzes sowie zu Zwecken der Landesverteidigung und der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung errichtet und betrieben werden. 

(3) Über § 30 Abs. 5 erster Satz hinaus dürfen frei stehende Photovoltaikanlagen und 

Windkraftanlagen im Grünland nur errichtet werden, wenn im Flächenwidmungsplan eine 

entsprechende Sonderausweisung die Errichtung zulässt. Davon ausgenommen sind frei 

stehende Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung bis 5 kW.  

§ 30b 

Sonderbestimmungen für Dauerkleingärten und Heimbienenstände 

(1) Dauerkleingartenanlagen sind Verbände von mindestens fünf örtlich 

zusammenhängenden Dauerkleingärten. Dauerkleingärten sind Grundflächen kleineren 

Ausmaßes (in der Regel kleiner als 500 m2), die auf Dauer für eine nichterwerbsmäßige 

gärtnerische Nutzung oder für Zwecke der individuellen Erholung, nicht jedoch für den 

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Dauerkleingärten müssen keine eigenen 

Grundstücke im Sinn des Grundbuchs- und Vermessungsrechts bilden. 

(2) Dauerkleingartenanlagen dürfen nur in der Widmung „Grünland-Dauerkleingärten“ und 

nach Maßgabe einer Verordnung der Gemeinde errichtet und bebaut werden, die deren 

Bebauung und Gestaltung regelt und jedenfalls die Gebäudehöhe und -größe sowie die interne 

Verkehrserschließung festzulegen hat. Der danach zulässige Neu-, Zu- oder Umbau von 

Gebäuden bedarf keiner Bauplatzbewilligung. 

(3) Im Wohngebiet (§ 22 Abs. 1 darf auf einem Bauplatz bzw. einem zu bebauenden oder 

bereits bebauten Grundstück ein Heimbienenstand mit bis zu drei Bienenstöcken nach 

Maßgabe des Oö. Bienenzuchtgesetzes errichtet werden, sofern die Errichtung im 

Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
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§ 33 

Verfahren in der Gemeinde 

(1) Die Absicht einen Flächenwidmungsplan oder einen Teil eines Flächenwidmungsplans 

(§ 18 Abs. 1 zweiter Satz), einen Teil eines Flächenwidmungsplans (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) 

oder einen Bebauungsplan neu zu erlassen oder grundlegend zu überprüfen, ist vom 

Bürgermeister durch vierwöchigen Anschlag an der Amtstafel und - ohne Auswirkung auf die 

Kundmachung - im Internet auf der Homepageunter der Adresse der Gemeinde mit der 

Aufforderung kundzumachen, dass jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, 

innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist seine Planungsinteressen dem 

Gemeindeamt (Magistrat) schriftlich bekannt geben kann. Gibt die Gemeinde regelmäßig ein 

amtliches Mitteilungsblatt heraus, hat die Kundmachung auch dort zu erfolgen.  

(2) Bei Erlassung oder Änderung eines Flächenwidmungsplans, eines Teils eines 

Flächenwidmungsplans (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) oder eines Bebauungsplans hat der 

Beschluss des Planentwurfs durch den Gemeinderat zu erfolgen. Nach Beschluss des 

Planentwurfs hat die Gemeinde 

 1. den in Betracht kommenden Bundesdienststellen, 

 2. der Landesregierung, 

 3. den benachbarten Gemeinden, 

 4. der Wirtschaftskammer Oberösterreich, 

 5. der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich, 

 6. der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, 

 7. der Oö. Umweltanwaltschaft, soweit Belange des Umweltschutzes in Frage stehen, 

sowie 

 8. sonstigen Körperschaften öffentlichen Rechts, von denen bekannt ist, dass ihre 

Interessen berührt werden, 

Gelegenheit zur Stellungnahme unter Einräumung einer Frist von acht Wocheninnerhalb von 

acht Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Landesregierung sind mit der 

Aufforderung zur Stellungnahme sechs Planentwürfe vorzulegen. Bei 

Flächenwidmungsplänen und Flächenwidmungsplanänderungen oder deren Teilen (§ 18 

Abs. 1 zweiter Satz) ist, soweit nicht durch Verordnung anderes festgelegt ist, zur Frage der 

Umwelterheblichkeit gemäß den Abs. 7 und 8 und zur Frage des erforderlichen 

Prüfungsumfangs des Umweltberichts gemäß Abs. 11 Z 1 eine Stellungnahme der 

Landesregierung einzuholen.  

(3) Vor Beschlußfassung eines Flächenwidmungsplanes, eines Teils eines 

Flächenwidmungsplans (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) oder eines Bebauungsplanes durch den 

Gemeinderat ist der Plan durch vier Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme beim 

Gemeindeamt (Magistrat) aufzulegen. Die Eigentümer jener Grundstücke, an deren 

Flächenwidmung oder Bebaubarkeit sich Änderungen ergeben, sind von der Planauflage 

nachweislich zu verständigen. Eine Verständigung kann unterbleiben, wenn die Änderung 

generelle Regelungen begriffsdefinitorischen Inhalts in den schriftlichen Ergänzungen von 

Bebauungsplänen betrifft. Auf die Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme und die Möglichkeit 

der Einbringung von Anregungen oder Einwendungen ist während der Auflagefrist durch 

Anschlag an der Amtstafel und im Internet auf der Homepage der Gemeinde hinzuweisenim 
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amtlichen Mitteilungsblatt hinzuweisen, wenn die Gemeinde ein solches regelmäßig 

herausgibt.  

(4) Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, ist berechtigt, während der 

Auflagefrist schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt (Magistrat) 

einzubringen, die mit dem Plan dem Gemeinderat vorzulegen sind. Eine Beschlußfassung des 

Planes in einer anderen als der zur Einsichtnahme aufgelegten Fassung ist nur nach 

vorheriger Anhörung der durch die Änderung Betroffenen zulässig. 

(5) Könnte der Plan einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 

zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Gebiets führen, das durch Verordnung der 

Landesregierung zum Europaschutzgebiet im Sinn von § 24 des Oö. Natur- und 

Landschaftsschutzgesetzes 2001 erklärt wurde, ist eine Beschlussfassung des Plans nur dann 

zulässig, wenn 

 1. die im Rahmen des Verfahrens nach Abs. 1 bis 4 durchzuführende Prüfung des Plans 

auf seine Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen 

ergeben hat, dass das Gebiet als solches durch den Plan nicht beeinträchtigt wird, oder 

 2. das öffentliche Interesse an der beabsichtigten Planung unter dem Gesichtspunkt des 

Gemeinwohls aus zwingenden Gründen höher zu bewerten ist als das öffentliche 

Interesse am Natur- und Landschaftsschutz und eine Alternativlösung nicht vorhanden 

ist, sofern notwendige planliche Ausgleichsmaßnahmen im Sinn des Art. 6 Abs. 4 der 

FFH-Richtlinie ergriffen werden. 

(6) Kosten, die der Gemeinde aus der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung im Sinn 

des Abs. 5, insbesondere durch die erforderliche Einholung von Sachverständigengutachten, 

erwachsen, sind ihr vom Land zu ersetzen.  

(7) Flächenwidmungspläne und Änderungen von Flächenwidmungsplänen oder deren 

Teile (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) sind einer Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie geeignet 

sind, 

 1. Grundlage für ein Projekt zu sein, das gemäß dem Anhang 1 des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2018BGBl. Nr. 697/1993 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2005, einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt oder 

 2. Europaschutzgebiete (§ 24 des Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001) 

erheblich zu beeinträchtigen. 

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn es sich um geringfügige 

Änderungen oder um die Nutzung kleiner Gebiete handelt. Die Landesregierung kann dazu 

durch Verordnung nähere Bestimmungen einschließlich der erforderlichen Schwellen- und 

Grenzwerte erlassen, wobei insbesondere die im § 13 Abs. 2 genannten Kriterien zu 

berücksichtigen sind.  

(8) Flächenwidmungspläne und Flächenwidmungsplanänderungen oder deren Teile (§ 18 

Abs. 1 zweiter Satz) für die nicht bereits eine Pflicht zur Umweltprüfung nach Abs. 7 besteht, 

sind nur dann einer Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck dieser Beurteilung hat eine 

Umwelterheblichkeitsprüfung auf der Grundlage von einheitlichen Prüfkriterien zu erfolgen, 
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wobei insbesondere die im § 13 Abs. 2 angeführten Kriterien zu berücksichtigen sind. Die 

Landesregierung hat einheitliche Prüfkriterien einschließlich der dazu erforderlichen 

Schwellen- und Grenzwerte durch Verordnung festzulegen.  

(9) Das Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung ist in den jeweiligen Planungsberichten 

zu dokumentieren.  

(10) Eine Umwelterheblichkeitsprüfung ist für Planungen jedenfalls nicht erforderlich, 

wenn eine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe bereits vorliegt und aus einer weiteren 

Prüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind.  

(11) Für die Umweltprüfung gelten zusätzlich zu den sonstigen Verfahrensschritten 

folgende verfahrensrechtliche Besonderheiten: 

 1. Spätestens bei Beginn der Auflage des Plans (§ 33 Abs. 3) hat ein Umweltbericht 

vorzuliegen. Darin sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die die 

Verwirklichung der Planung auf die Umgebung hat, einschließlich der Ergebnisse der 

Prüfung von möglichen, vernünftigen Alternativen darzustellen und zu bewerten, wobei 

insbesondere die Kriterien des Anhangs I der SUP-Richtlinie zu berücksichtigen sind. 

 2. Der Umweltbericht oder die Feststellung einschließlich der dafür maßgeblichen 

Gründe, dass der Plan keiner Umweltprüfung zu unterziehen ist, ist als Bestandteil des 

jeweiligen Planungsberichts gemeinsam mit der Planung zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen. 

 3. Bei zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen auch außerhalb des 

Landesgebiets sind die davon betroffenen Nachbarstaaten vor Auflage der Planung 

und vor Beschlussfassung gesondert zur Abgabe einer Stellungnahme unter 

Gewährung einer angemessenen Frist einzuladen. 

 4. Bei der Beschlussfassung der Planung ist auf die Stellungnahmen zu den 

Umweltauswirkungen sowie auf die Ergebnisse des Umweltberichts Rücksicht zu 

nehmen. 

 5. Der Planungsbericht hat eine zusammenfassende Erklärung zu enthalten, wie 

Umwelterwägungen in die Planung einbezogen und wie der Umweltbericht und die 

Stellungnahmen zu Umweltauswirkungen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt 

worden sind, sowie welche allfälligen Maßnahmen zur Überwachung gemäß Abs. 12 

zu ergreifen sind; der Planungsbericht und die zusammenfassende Erklärung sind nach 

Beschlussfassung des Plans während der Kundmachung gemäß § 34 Abs. 5 zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

 6. Den von erheblichen Umweltauswirkungen betroffenen Nachbarstaaten ist eine 

Ausfertigung des Planungsberichts und der erforderlichen Planunterlagen zu 

übermitteln. 

(12) Die Gemeinden haben die Ausführungen von Planungen, für die eine Umweltprüfung 

durchgeführt wurde, zu überwachen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 

Maßnahmen zu ergreifen, wenn auf Grund der Verwirklichung der Planungen 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt drohen oder bereits eingetreten 

sind. Die Ergebnisse der Überwachung sind der Landesregierung mitzuteilen.  



  Seite 28 

§ 36 

Änderung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes 

(1) Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne sind 

 1. bei Änderung der maßgeblichen Rechtslage oder 

 2. wenn es das Gemeinwohl erfordert, 

zu ändern.  

(2) Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne können geändert werden, wenn 

 1. öffentliche Interessen, die nach diesem Landesgesetz bei der Erlassung von solchen 

Plänen zu berücksichtigen sind, insbesondere Interessen einer ökologischen 

Energienutzung, dafür sprechen oder 

 2. diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht widerspricht und Interessen 

Dritter nicht verletzt werden. 

(3) Langen bei der Gemeinde Anregungen auf Änderungen eines Flächenwidmungsplans 

oder eines Bebauungsplans ein, hat der Gemeinderat binnen sechs Monaten das 

Änderungsverfahren einzuleiten oder zu entscheiden, dass die Voraussetzungen für 

Änderungen gemäß Abs. 1 oder 2 nicht gegeben sind. 

(3) Langen bei der Gemeinde Anregungen auf Änderung eines Flächenwidmungsplanes 

oder eines Bebauungsplanes ein, hat der Gemeinderat binnen sechs Monaten zu entscheiden, 

ob die Voraussetzungen zu Änderungen gemäß Abs. 1 oder 2 gegeben sind. Liegen die 

Voraussetzungen vor, ist das Verfahren zur Änderung des Planes einzuleiten.  

(4) Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des § 33 Abs. 2 bis 12 und des § 34, jedoch 

ist auch benachbarten Gemeinden und den im § 33 Abs. 2 Z 4 bis 6 genannten Körperschaften 

öffentlichen Rechts nur dann Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, wenn deren 

Interessen durch die beabsichtigten Planänderungen berührt werden. Der Beschluss und das 

Stellungnahmeverfahren gemäß § 33 Abs. 2 können bei der Änderung des 

Flächenwidmungsteils zur Gänze entfallen, wenn die geplante Änderung in Übereinstimmung 

mit den Festlegungen in einem Detailplan des örtlichen Entwicklungskonzepts gemäß § 18 

Abs. 3 erfolgt.Der Beschluss und das Stellungnahmeverfahren gemäß § 33 Abs. 2 können zur 

Gänze entfallen, wenn die geplante Änderung in Übereinstimmung mit dem örtlichen 

Entwicklungskonzept sowie mit den einschlägigen Raumordnungsprogrammen oder 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 erfolgt, insbesondere wenn sie in Durchführung eines 

Raumordnungsprogramms gemäß § 24 Abs. 2 ergeht. In diesem Fall obliegt die Vorbereitung 

eines beschlussreifen Planes für die Behandlung im Gemeinderat der Bürgermeisterin bzw. 

dem Bürgermeister. Über diese vorbereitenden Maßnahmen sind die Mitglieder des 

Gemeinderats unverzüglich zu informieren. Das Planauflageverfahren gemäß § 33 Abs. 3 und 

4 ist nicht erforderlich, wenn die von der Planänderung Betroffenen vor der Beschlussfassung 

nachweislich verständigt oder angehört werden.  

(5) Auf Nutzungen, die der bisherigen Widmung entsprechen, ist bei Änderung der 

Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne möglichst Rücksicht zu nehmen. 

(6) Die Änderung eines Flächenwidmungsplanes oder eines Bebauungsplanes ist durch 

den Gemeinderat zu begründen; der Begründung oder den Planungsunterlagen muss 

überdies die erforderliche Grundlagenforschung und Interessenabwägung zu entnehmen sein.  
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§ 37 

Wirkung des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes 

(1) Hinsichtlich der Wirkung von Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen gilt § 3 

sinngemäß mit der Einschränkung auf raumbedeutsame Maßnahmen der Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich. 

(2) Generelle und individuelle Verwaltungsakte der Gemeinde im Rahmen des durch 

Landesgesetze umschriebenen eigenen Wirkungsbereiches dürfen einem 

Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan nicht widersprechen. 

(3) Die Erklärung zum Neuplanungsgebiet für die Erlassung oder Änderung von 

Flächenwidmungsplänen oder Bebauungsplänen richtet sich nach der Oö. Bauordnung 1994.  

§ 37a 

Widmungsneutrale Bauwerke 

(1) Für bauliche Anlagen geringer Größe oder untergeordneter Bedeutung, die im 

überwiegenden öffentlichen Interesse der infrastrukturellen Versorgung oder Erschließung 

eines bestimmten Gebiets dienen, und die, um ihre Funktion bestmöglich zu erfüllen, an 

bestimmten Standorten errichtet werden müssen, gilt § 27 Abs. 1 Oö. Bauordnung 1994 

sinngemäß. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Typen von baulichen Anlagen 

bestimmen, auf die die Voraussetzungen des Abs. 1 jedenfalls zutreffen. 

§ 37b 

Neuplanungsgebiete 

(1) Der Gemeinderat kann durch Verordnung bestimmte Gebiete zu Neuplanungsgebieten 

erklären, wenn ein Flächenwidmungsplan oder ein Bebauungsplan für dieses Gebiet erlassen 

oder geändert werden soll und dies im Interesse der Sicherung einer zweckmäßigen und 

geordneten Bebauung erforderlich ist. Der Gemeinderat hat anlässlich der Verordnung die 

beabsichtigte Neuplanung, die Anlass für die Erklärung ist, in ihren Grundzügen zu 

umschreiben. 

(2) Die Erklärung zum Neuplanungsgebiet hat die Wirkung, dass Bauplatzbewilligungen, 

Bewilligungen für die Änderung von Bauplätzen und bebauten Grundstücken und 

Baubewilligungen - ausgenommen Baubewilligungen für Bauvorhaben gemäß § 24 Abs. 1 Z 4 

Oö. Bauordnung 1994 - nur ausnahmsweise erteilt werden dürfen, wenn nach der jeweils 

gegebenen Sachlage anzunehmen ist, dass die beantragte Bewilligung die Durchführung des 

künftigen Flächenwidmungsplans oder Bebauungsplans nicht erschwert oder verhindert. 

(3) Verpflichtungen, die sich bei Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 ergeben hätten, 

wenn der neue oder geänderte Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan schon zur Zeit 

ihrer Erteilung rechtswirksam gewesen wäre, können nach dem Rechtswirksamwerden des 

Plans von der Baubehörde nachträglich vorgeschrieben werden, sofern die Bewilligung noch 

wirksam ist. 

(4) Die Verordnung über die Erklärung zum Neuplanungsgebiet tritt entsprechend dem 

Anlass, aus dem sie erlassen wurde, mit dem Rechtswirksamwerden des neuen 

Flächenwidmungsplans oder Bebauungsplans oder der Änderung des Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans, spätestens jedoch nach zwei Jahren, außer Kraft. 
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(5) Der Gemeinderat kann die Erklärung zum Neuplanungsgebiet durch Verordnung 

höchstens zweimal auf je ein weiteres Jahr verlängern. Eine darüber hinausgehende 

Verlängerung auf höchstens zwei weitere Jahre kann durch Verordnung des Gemeinderats 

erfolgen, wenn sich die vorgesehene Erlassung oder Änderung des Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans ausschließlich deswegen verzögert, weil überörtliche Planungen 

berücksichtigt werden sollen; eine solche Verordnung bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung, die zu erteilen ist, wenn mit einer Fertigstellung und Berücksichtigung der 

überörtlichen Planung innerhalb der weiteren Verlängerungsfrist gerechnet werden kann. 

Auch im Fall einer Verlängerung tritt die Verordnung mit dem Rechtswirksamwerden des 

neuen Plans oder der Änderung des Plans außer Kraft. 

IV. ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 40 

Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes tritt das Landesgesetz vom 23. März 

1972 über die Raumordnung im Lande Oberösterreich (Oberösterreichisches 

Raumordnungsgesetz - Oö. ROG.), LGBl. Nr. 18/1972, zuletzt geändert durch das 

Landesgesetz LGBl. Nr. 91/1989, außer Kraft. 

(3) Soweit Landesgesetze auf Bestimmungen des Oö. Raumordnungsgesetzes, LGBl. 

Nr. 18/1972, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 91/1989, verweisen, treten 

an ihre Stelle die Bestimmungen dieses Landesgesetzes. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Landesgesetzes können bereits von dem der 

Kundmachung dieses Landesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden; sie treten jedoch 

frühestens mit diesem Landesgesetz in Kraft. 

(5) Soweit in diesem Landesgesetz, insbesondere in den §§ 21 bis 24 und 30, von der 

Errichtung von Bauwerken und Anlagen die Rede ist, ist darunter die Ausführung aller 

baulichen Anlagen, unabhängig von einer Bewilligungs- oder Anzeigepflicht nach der Oö. 

Bauordnung 1994, zu verstehen.  

(6) Die Widmung von Grundstücken (Grundstücksteilen), die bei Inkrafttreten dieses 

Landesgesetzes im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Wohngebiet (§ 22 Abs. 1) 

gewidmet, nicht bebaut und nicht unmittelbar durch eine öffentliche Verkehrsfläche 

aufgeschlossen sind, erlischt mit Ablauf des 31. Dezember 2002. Nach diesem Zeitpunkt ist 

die Gemeinde verpflichtet, diese Grundstücke umgehend einer geeigneten Widmung 

zuzuführen und den Grundeigentümer von dieser Maßnahme nachweislich zu verständigen.  

(7) Abs. 6 gilt nicht, wenn 

 1. das Grundstück vor dem im Abs. 6 genannten Zeitpunkt widmungsgemäß bebaut wird 

oder 

 2. das Grundstück am 1. August 1997 eine geringere Größe als 3.000 m2 aufgewiesen 

hat oder 

 3. das Grundstück im örtlichen Entwicklungskonzept als Bauland vorgesehen ist oder 

 4. vor dem im Abs. 6 genannten Zeitpunkt zwischen dem Grundeigentümer und der 

Gemeinde eine Vereinbarung gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 oder 3 abgeschlossen wird oder 
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 5. zumindest für einen Teil des Grundstücks die Voraussetzungen für die Vorschreibung 

des Aufschließungsbeitrags bestehen oder eine Ausnahme vom Aufschließungsbeitrag 

gemäß § 27 erteilt wurde.  

(8) Stellt die Baubehörde fest, daß eine bauliche Anlage nicht entsprechend diesem 

Landesgesetz ausgeführt wurde oder ausgeführt oder verwendet wird, hat sie - soweit nicht 

eine entsprechende Maßnahme nach der Oö. Bauordnung 1994 zu setzen ist - dem 

Eigentümer mit Bescheid die Herstellung des rechtmäßigen Zustands innerhalb einer 

angemessenen Frist aufzutragen oder, wenn dies tatsächlich nicht möglich ist, die 

Verwendung der baulichen Anlage zu untersagen. § 57 Abs. 1 Z 11 und Abs. 2 der Oö. 

Bauordnung 1994 gelten.  

(9) Soweit in diesem Landesgesetz auf Bestimmungen anderer Landesgesetze verwiesen 

wird und nicht ausdrücklich eine bestimmte Fassung genannt ist, sind diese in ihrer jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden.  

(10) § 30a gilt nicht für am 1. Mai 1999 rechtmäßig bestehende Funkanlagen.  

(11) Soweit in diesem Landesgesetz auf gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

verwiesen wird, sind diese in der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. 'FFH-Richtlinie': Richtlinie 92/43/EG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 

vom 22. Juli 1992, in der Fassung der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 

2013, ABl. Nr. L 158 vom 10. Juni 2013; 

 2. 'Seveso II-Richtlinie': Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur 

Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, ABl. 

Nr. L 10 vom 14. Jänner 1997, in der Fassung der Richtlinie 2003/105/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003, ABl. Nr. L 345 vom 

31. Dezember 2003; 

 3. 'Seveso III-Richtlinie': Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 

gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 

96/82/EG des Rates, ABl. Nr. L 197/1 vom 24. Juli 2012; 

 4. 'SUP-Richtlinie': Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21. Juli 2001. 

  



  Seite 32 

Landesgesetz vom 5. Mai 1994, mit dem eine Bauordnung für Oberösterreich erlassen 

wird (Oö. Bauordnung 1994 - Oö. BauO 1994) 
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I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeines 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Bebautes Grundstück oder bebauter Grundstücksteil: Grundstücke oder 

Grundstücksteile, auf denen sich nach diesem Landesgesetz bewilligungspflichtige 

oder nach § 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 anzeigepflichtige bauliche Anlagen befinden;. 

 2. Flächenwidmungsplan: Flächenwidmungsteil im Sinn von § 18 Abs. 1 Z 1 

Oö. Raumordnungsgesetz 1994. 

(2) Im übrigen gelten die Begriffsbestimmungen des Oö. Bautechnikgesetz 2013.  

IV. HAUPTSTÜCK 

Baubewilligung, Bauanzeige und Bauausführung 

1. Abschnitt 

Baubewilligung, Bauanzeige und Ausnahme hievon 

§ 27a 

Widmungsneutrale Bauwerke 

(1) Für bauliche Anlagen geringer Größe oder untergeordneter Bedeutung, die im 

überwiegenden öffentlichen Interesse der infrastrukturellen Versorgung oder Erschließung 

eines bestimmten Gebietes dienen, und die, um ihre Funktion bestmöglich zu erfüllen, an 

bestimmten Standorten errichtet werden müssen, gilt § 27 Abs. 1 sinngemäß. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Typen von baulichen Anlagen 

bestimmen, auf die die Voraussetzungen des Abs. 1 jedenfalls zutreffen. 

§ 27b 

Sonderbestimmungen für Dauerkleingärten und Heimbienenstände 

(1) Dauerkleingartenanlagen sind Verbände von mindestens fünf örtlich 

zusammenhängenden Dauerkleingärten. Dauerkleingärten sind Grundflächen kleineren 

Ausmaßes (in der Regel kleiner als 500 m2), die auf Dauer für eine nichterwerbsmäßige 

gärtnerische Nutzung oder für Zwecke der individuellen Erholung, nicht jedoch für den 

dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Dauerkleingärten müssen keine eigenen 

Grundstücke im Sinn des Grundbuchs- und Vermessungsrechts bilden. 

(2) Dauerkleingartenanlagen dürfen nur in der Widmung „Grünland-Dauerkleingärten“ und 

nach Maßgabe einer Verordnung der Gemeinde errichtet und bebaut werden, die deren 

Bebauung und Gestaltung regelt und jedenfalls die Gebäudehöhe und -größe sowie die interne 

Verkehrserschließung festzulegen hat. Der danach zulässige Neu-, Zu- oder Umbau von 

Gebäuden bedarf keiner Bauplatzbewilligung. 

(3) Im Wohngebiet (§ 22 Abs. 1 Oö. Raumordnungsgesetz 1994) darf auf einem Bauplatz 

bzw. einem zu bebauenden oder bereits bebauten Grundstück ein Heimbienenstand mit bis 

zu drei Bienenstöcken nach Maßgabe des Oö. Bienenzuchtgesetzes errichtet werden, sofern 
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die Errichtung im Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan nicht ausdrücklich 

ausgeschlossen ist.  

2. Abschnitt 

Bauausführung 

§ 45 

Neuplanungsgebiete 

(1) Der Gemeinderat kann durch Verordnung bestimmte Gebiete zu Neuplanungsgebieten 

erklären, wenn ein Flächenwidmungsplan oder ein Bebauungsplan für dieses Gebiet erlassen 

oder geändert werden soll und dies im Interesse der Sicherung einer zweckmäßigen und 

geordneten Bebauung erforderlich ist. Der Gemeinderat hat anläßlich der Verordnung die 

beabsichtigte Neuplanung, die Anlaß für die Erklärung ist, in ihren Grundzügen zu 

umschreiben. 

(2) Die Erklärung zum Neuplanungsgebiet hat die Wirkung, daß Bauplatzbewilligungen, 

Bewilligungen für die Änderung von Bauplätzen und bebauten Grundstücken und 

Baubewilligungen - ausgenommen Baubewilligungen für Bauvorhaben gemäß § 24 Abs. 1 Z 4 

- nur ausnahmsweise erteilt werden dürfen, wenn nach der jeweils gegebenen Sachlage 

anzunehmen ist, daß die beantragte Bewilligung die Durchführung des künftigen 

Flächenwidmungsplans oder Bebauungsplans nicht erschwert oder verhindert. 

(3) Verpflichtungen, die sich bei Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 ergeben hätten, 

wenn der neue oder geänderte Flächenwidmungsplan oder Bebauungsplan schon zur Zeit 

ihrer Erteilung rechtswirksam gewesen wäre, können nach dem Rechtswirksamwerden des 

Plans von der Baubehörde nachträglich vorgeschrieben werden, sofern die Bewilligung noch 

wirksam ist. 

(4) Die Verordnung über die Erklärung zum Neuplanungsgebiet tritt entsprechend dem 

Anlaß, aus dem sie erlassen wurde, mit dem Rechtswirksamwerden des neuen 

Flächenwidmungsplans oder Bebauungsplans oder der Änderung des Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans, spätestens jedoch nach zwei Jahren, außer Kraft. 

(5) Der Gemeinderat kann die Erklärung zum Neuplanungsgebiet durch Verordnung 

höchstens zweimal auf je ein weiteres Jahr verlängern. Eine darüber hinausgehende 

Verlängerung auf höchstens zwei weitere Jahre kann durch Verordnung des Gemeinderates 

erfolgen, wenn sich die vorgesehene Erlassung oder Änderung des Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans ausschließlich deswegen verzögert, weil überörtliche Planungen 

berücksichtigt werden sollen; eine solche Verordnung bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung, die zu erteilen ist, wenn mit einer Fertigstellung und Berücksichtigung der 

überörtlichen Planung innerhalb der weiteren Verlängerungsfrist gerechnet werden kann. 

Auch im Fall einer Verlängerung tritt die Verordnung mit dem Rechtswirksamwerden des 

neuen Plans oder der Änderung des Plans außer Kraft. 

V. HAUPTSTÜCK 

Bestehende bauliche Anlagen 

§ 50 

Benützung baulicher Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen dürfen nur entsprechend den für sie geltenden baurechtlichen 

Vorschriften benützt werden. Insbesondere dürfen bauliche Anlagen nur so benützt werden, 
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daß die Sicherheit, die Festigkeit, der Brandschutz, die Wärmedämmung und der 

Wärmeschutz, die Schalldämmung und der Schallschutz der baulichen Anlage und die 

Erfordernisse der Gesundheit, der Hygiene, des Unfallschutzes und der Bauphysik nicht 

beeinträchtigt werden und ein nach Art und Zweck der Anlage unnötiger Energieverbrauch 

sowie schädliche Umwelteinwirkungen möglichst vermieden werden und daß Gefahren für das 

Leben, die körperliche Sicherheit von Menschen, im besonderen für die Benützer der 

Bauwerke und die Nachbarschaft und Beschädigungen fremder Sachwerte verhindert werden.  

(2) Darüber hinaus dürfen bauliche Anlagen, für die eine Baubewilligung erteilt wurde, nur 

entsprechend dieser Bewilligung sowie entsprechend den Auflagen und Bedingungen dieser 

Bewilligung benützt werden.  

(3) Erlangt die Baubehörde Kenntnis, daß eine bauliche Anlage nicht entsprechend Abs. 1 

benützt wird, hat sie dem Eigentümer der baulichen Anlage mit Bescheid eine den 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Benützung oder die Behebung der festgestellten 

Mängel innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen.  

(4) Erlangt die Baubehörde Kenntnis, daß eine bauliche Anlage nicht entsprechend Abs. 2 

benützt wird, hat sie dem Eigentümer mit Bescheid die dem Abs. 2 widersprechende 

Benützung zu untersagen. Dies gilt nicht für Änderungen, die keiner Bewilligung nach § 24 

Abs. 1 Z 3 bedürfen.  

(5) In Verfahren nach Abs. 3 und 4 gelten § 47 Abs. 3 sowie § 48 Abs. 3 und 6 sinngemäß. 

Vorschriften über die Benützung von baulichen Anlagen in anderen Landesgesetzen werden 

durch Abs. 1 bis 4 nicht berührt.  

§ 50a 

Ergänzende Bestimmungen über die Ausführung und Benützung baulicher Anlagen 

Stellt die Baubehörde fest, dass eine bauliche Anlage nicht entsprechend dem 

Oö. Raumordnungsgesetz 1994 oder einer auf Grundlage des 

Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 erlassenen Verordnung ausgeführt wurde oder ausgeführt 

oder benützt wird, hat sie - soweit nicht eine entsprechende Maßnahme nach den §§ 49 und 

50 zu setzen ist - der Eigentümerin oder dem Eigentümer der baulichen Anlage mit Bescheid 

die Herstellung des rechtmäßigen Zustands innerhalb einer angemessenen Frist aufzutragen 

oder, wenn dies tatsächlich nicht möglich ist, die Benützung der baulichen Anlage zu 

untersagen. 

VII. HAUPTSTÜCK 

Eigener Wirkungsbereich, Behörden 

§ 54 

Eigener und übertragener Wirkungsbereich der Gemeinde 

(1) Folgende Aufgaben nach diesem Landesgesetz sind von der Gemeinde im eigenen 

Wirkungsbereich zu besorgen: 

 1. die der Baubehörde übertragenen Aufgaben, ausgenommen 

 a) Akte der Vollziehung, die sich auf Grundflächen an der Staatsgrenze beziehen, 

hinsichtlich welcher in Staatsverträgen mit den Nachbarstaaten über die 

gemeinsame Staatsgrenze besondere Regelungen bestehen, 



  Seite 36 

 b) die Durchführung eines Verfahrens gemäß den §§ 10 bis 14, § 15 Abs. 6 letzter und 

vorletzter Satz, § 17 Abs. 6, § 18 Abs. 5 und eines Enteignungsverfahrens gemäß 

§ 58 Abs. 5, 

 c) die gemäß Abs. 2 Z 1 im übertragenen Wirkungsbereich zu besorgenden Aufgaben; 

 2. die der Gemeinde nach den §§ 16 bis 21 zukommenden Aufgaben, soweit dies 

Verkehrsflächen der Gemeinde betrifft; 

 3. die nach § 45 dem Gemeinderat zukommenden Aufgaben; 

 34. die nach diesem Landesgesetz eine Gemeinde als Träger von Privatrechten treffenden 

Rechte und Pflichten. 

(2) Folgende Aufgaben nach diesem Landesgesetz sind von der Gemeinde im 

übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen: 

 1. die der Baubehörde übertragenen Aufgaben bei Akten der Vollziehung, die sich auf das 

Gebiet zweier oder mehrerer Gemeinden erstrecken; 

 2. die der Gemeinde nach den §§ 19 bis 21 zukommenden Aufgaben, soweit es 

Verkehrsflächen des Landes betrifft. 
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Landesgesetz über die bautechnischen Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte 

(Oö. Bautechnikgesetz 2013 - Oö. BauTG 2013) 

 

 

3. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bauvorschriften 

§ 41 

Ausnahmen von den Abstandsbestimmungen 

(1) Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festlegt, gelten die Abstandsbestimmungen 

zu den Bauplatz- oder Nachbargrundgrenzen nicht für: 

 1. Gebäude und Schutzdächer, die innerhalb eines geschlossen bebauten Gebiets 

gelegen sind; 

 2. widmungsneutrale Gebäude und Schutzdächer im Sinn des § 37a 

Oö. Raumordnungsgesetz 1994§ 27a Oö. Bauordnung 1994 mit einer bebauten 

Fläche bis zu insgesamt 50 m² und einer dem Nachbargrundstück zugewandten Seite 

bis zu 15 m Länge einschließlich allfälliger Dachvorsprünge; 

 3. Gebäude und Schutzdächer gegenüber öffentlichen Erholungsflächen; 

 4. Gebäude und Schutzdächer gegen oder auf öffentliche(n) und private(n) Gewässer(n), 

soweit diese auf Grund ihrer Funktion dort errichtet werden müssen (wie Bootshütten, 

Mühlengebäude, Maschinenhäuser für Wasserkraftanlagen und dergleichen); 

 5. Gebäude und Schutzdächer sowie Teile davon, auch wenn sie unterkellert sind, unter 

folgenden Voraussetzungen: 

 a) die im Abstand gelegenen Räume und Teile von Schutzdächern dürfen nicht für 

betriebliche Zwecke oder zur Haltung von Tieren genutzt werden; 

 b) soweit die den Nachbargrundgrenzen zugewandten Außenwände einen Abstand von 

weniger als 2 m zur Nachbargrundgrenze aufweisen, sind in diesen Türen und 

Fenster unzulässig; in Außenwänden, die an solche Außenwände anschließen, 

müssen Türen und Fenster von der Nachbargrundgrenze einen Abstand von 

mindestens 1 m aufweisen, soweit es sich nicht um Einfahrten, Garagentore, Loggien 

und dergleichen handelt; 

 c) die Summe aller im jeweiligen Abstand gelegenen, den Nachbargrundstücken 

zugewandten Längen von Gebäuden und Schutzdächern einschließlich allfälliger 

Dachvorsprünge darf 15 m nicht überschreiten; 

 d) die Traufenhöhe von im Abstand gelegenen Gebäuden und Schutzdächern sowie 

Teilen davon darf 3 m über dem Erdgeschoßfußboden nicht überschreiten; reicht der 

einzige Fußboden unter das künftige Gelände, ist die Traufenhöhe über dem 

höchsten angeschnittenen künftigen Gelände zu messen; 

 e) die Gesamthöhe von im Abstand gelegenen Gebäuden und Schutzdächern sowie 

Teilen davon (wie Dachgiebeln) darf 7 m nicht überschreiten; § 40 Z 6 gilt 

sinngemäß; Mansarddächer sind in diesem Bereich unzulässig; 

 f) bei Pultdächern mit einem dem Nachbargrundstück zugewandten First darf dessen 

Höhe 3 m über dem Erdgeschoßniveau nicht überschreiten; 
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 6. Zubauten, durch die eine Vergrößerung des Hauptgebäudes der Höhe nach bewirkt 

wird (Aufstockung), wenn das Hauptgebäude auf Grund der vor dem Inkrafttreten der 

Oö. Bauordnung, LGBl. Nr. 35/1976, geltenden Rechtslage bewilligungsgemäß in 

einem geringeren als dem im § 40 festgelegten Abstand errichtet wurde; kein 

Gebäudeteil eines solchen Zubaus, der in einem geringeren als dem nach § 40 Z 1 

zulässigen Mindestabstand errichtet wird, darf jedoch höher als 9 m sein. 

(2) Die Mindestabstände zu den Bauplatz- oder Nachbargrundgrenzen können 

unterschritten werden mit: 

 1. Außenwandverputz, Außenwandverkleidungen sowie Wärme- und Schalldämmungen 

nach technischer Notwendigkeit zur Sanierung der Außenwände bei bestehenden 

baulichen Anlagen; 

 2. Erkern, Gesimsen, Portalen, Schaufenstern, Sockeln, Ziergliedern und dergleichen um 

1 m; 

 3. das künftige Gelände überragenden Terrassen und Treppen im Freien, Balkonen, 

üblichen Dachvorsprüngen und angebauten Werbeeinrichtungen um 2 m; ein 

Mindestabstand von 2 m gegen die Bauplatz- oder Nachbargrundgrenzen darf jedoch 

nicht unterschritten werden; 

 4. Lichtschächten, Kellereinwurfsschächten und Treppen im Freien, jeweils unmittelbar 

auf oder unter dem Niveau des künftigen Geländes; 

 5. Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Abstand allseits nicht über das künftige Gelände 

hinausragen (wie mit Keller- oder Schutzräumen und Tiefgaragen). 

(3) Abs. 1 Z 2 bis 5 und Abs. 2 gelten für die durch einen Bebauungsplan festgelegten 

Abstände sinngemäß, soweit Letzterer nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 2 Z 1 bis 4, ausgenommen Z 3 zweiter Halbsatz, gelten 

sinngemäß 

 1. für Vorbauten über die Straßenfluchtlinie eines Bebauungsplans und 

 2. - wenn kein Bebauungsplan vorhanden ist - für Vorbauten über die Grenze zwischen 

dem Baugrundstück und der öffentlichen Verkehrsfläche. 

(5) In begründeten Fällen sind Überbauungen von öffentlichen Verkehrsflächen durch 

bauliche Anlagen, auch wenn sie nicht ausschließlich Interessen des Verkehrs, der 

Verkehrsteilnehmerinnen oder der Verkehrsteilnehmer dienen (wie Arkaden, Kuppeln und 

ähnliche Verbindungsbaulichkeiten), zulässig, wenn 

 1. bei den dem Verkehr dienenden Flächen eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 

4,50 m und 

 2. bei Gehsteigen eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m 

gewährleistet ist. 

(6) Die Zulässigkeit der Errichtung von baulichen Anlagen, die ausschließlich Interessen 

des Verkehrs oder der Verkehrsteilnehmerinnen oder der Verkehrsteilnehmer dienen, wird 

durch die Straßenfluchtlinie des Bebauungsplans und durch die Grenze zwischen dem 

Baugrundstück und der öffentlichen Verkehrsfläche nicht berührt. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten für öffentliche Gewässer sinngemäß mit der Maßgabe, dass 

 1. der bei der Überbauung des Gewässers einzuhaltende Höhenabstand im Einzelfall 

nach den jeweiligen Erfordernissen festzulegen ist und 
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 2. an die Stelle der Straßenfluchtlinie oder der Grenze zwischen dem Baugrundstück und 

der öffentlichen Verkehrsfläche die Grundgrenze zwischen dem Baugrundstück und 

dem öffentlichen Wassergut oder der sonstigen Gewässerliegenschaft tritt. 

(8) Mit Vorbauten im Sinn des Abs. 2 Z 1 und üblichen Dachvorsprüngen können die 

Grenzen von Bauplätzen oder Grundstücken überbaut werden. 


